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Gemeinde Heidenrod

An die Mitglieder
des Gemeindevorstandes

Einladung

Ich lade Sie zu einer Sitzung des Gemeindevorstandes ein.

Sitzungstermin: Montag, 07.03.2022, 15:00 Uhr

Ort, Raum: „Bornbachhalle", Heidenrod-Laufenselden

Tagesordnung I

1 Eröffnung, Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähig-
keit

2 Mitteilungen

2.1 Diverse Informationen XII/014

3 Niederschriften der Ortsbeiräte XII/013

4 Containerstandort Männergesangverein Laufenselden XII/003

5 Bauantrag zum Neubau eines Carports für PKW´s mit Dach-
terrasse 
auf dem Grundstück in der Gemarkung Egenroth, Flur 10, 
Flst. 3/1,
Zum Egenrother Hof 1 
hier: Antragsteller GbR Kornek-Strack Zum Egenrother Hof 
1, Egenroth
vom 07.02.2022, eingegangen am 10.02.2022

XII/009

6 Erweiterung eines bestehenden Wohnhauses, Gemarkung 
Grebenroth, Panoramastraße 21 
Befreiung gem. § 31 BauGB 
Antragsteller: Frau Noura Jabra-Benabbou, 55252 Mainz-
Kastel

XII/010



Sitzung des Gemeindevorstandes vom 07.03.2022 Seite: 2/2

7 Antrag auf naturschutzrechtliche Genehmigung zur Erweite-
rung Weideunterstandes auf dem Grundstück Flur 43, Flst. 
341/2 in der 
 Gemarkung Laufenselden
 Antragsteller: Herr Günter Bender, Laufenstraße 6, 65321 
Heidenrod

XII/008

8 FNP-Änderung "Am Galgen", Kemel;
a) Wertung aus TöB
b) Parallelverfahren, Anhörung TöB

XII/012

9 5. Änderung B-Plan "Am Galgen", Kemel;
Parallelverfahren

XII/011

Tagesordnung II

10 Persönliche und personelle Angelegenheiten

10.1 Antrag auf Elternzeit von Frau Josefine Schoepe XII/005

11 Teilnahme des Gemeindevorstandes an Sitzungen der Ge-
meindevertretung und der Ausschüsse

XII/006

12 Global Nachhaltige Kommune Hessen 
(Interessensbekundung)

XII/002

13 Zirkusprojekt als zusätzliche Ferienmaßnahme des Aktions-
programms "Aufholen nach Corona"

XII/001

14 Freizeitangebote rund um Ostern für Kinder, Jugendliche 
und Erwachsene
Bei der Osteraktion "Körbe flechten" handelt es sich ein 
Mehrgenerationenangebot gemeinsam mit dem Senioren-
büro.

XII/004

Mit freundlichen Grüßen

Diefenbach, Volker
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XII/014
Beschlussvorlage (nö)
nichtöffentlich

Diverse Informationen

Organisationseinheit:

Bürgermeister
Datum

03.03.2022

Verantwortlich:

Kaiser, Tanja
Aktenzeichen

Beratungsfolge Beschlussart Geplante Sitzungster-
mine

Ö / N

Gemeindevorstand Kenntnisnahme 07.03.2022 N

I Beschlussvorschlag
Der Gemeindevorstand nimmt die Informationen des Bürgermeisters wie folgt zur 
Kenntnis:

Diefenbach 
Bürgermeister

Anlage/n
1 OB Nauroth

2 EEG-geförderte Anlagen



Ortsbeirat Heidenrod-Nauroth
Ortsvorsteher Martin Biehl, MOhlstra1e 13, 65321 Heidenrod-Nauroth

Tel.: 0151 / 28723459, info@heidenrod-nauroth.de, www.heidenrod-nauroth.de

Einladung zur Ortsbeiratssitzung des Ortsbeirats Nauroth
am Mc. 07.03.2022 urn 20.00 Uhr ins DGH ,,Alte Dreschhalle"

Tagesordnungspunkte

1. BegruIung, Feststellung der Beschlussfahigkeit

2. Antrag LEADER Regionalbudget

3. Informationen zu laufenden Projekten

3.1 Sanierung Grillplatz
3.2. Volleyballanlage und Tischtennisplatte

3.3. Erweiterung Spielplatz
3.4. Start der Umgestaltung Kurpark

4. Anschaffung Hundekotbeutel / Eimer

5. Aktionen / Termine 2022

6. Sonstiges

Für Gäste gilt die 3G-Regel - Zutritt für Corona-Geimpfte, genesene oder getestete.
Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist verpflichtend.



Kaiser, Tanja

Betreff: WG: Steckbrief uber die EEG -geforderten Anlagen 2020
Anlagen: Steckbrief_439005.pdf

Von: Reuss, Katharina <Katharina.Reuss@lea-hessen.de>
Gesendet: Donnerstag, 17. Februar 2022 16:56
An: Info <Info@heidenrod.de>
Betreff: Steckbrief über die EEG-geforderten Anlagen 2020

Sehr geehrter Herr BUrgerrneister Diefenbach,

seitens der Fachstelle der hessischen Klirna-Kommunen bei der LEA LandesEnergieAgentur Hessen
möchten wir Sie dabei unterstützen den kommunalen Klimaschutz weiter voranzutreiben. Hierbei hilft eine
gute Datenbasis urn Potentiale zu erkennen und Erfolge von MaI3nahmen zu dokumentieren. Aus diesem
Grund leiten wir Ihnen heute den angehangten Steckbrief über die EEG-geforderten Anlagen 2020 für
Ihre Komrnune zu. Sie erhielten diesen letztes Jahr fur die 2019er Daten noch unter dern Namen
Energiesteckbrief, der aber aufgrund von RUckrneldungen aus den Komrnunen angepasst wurde.

Dieser Steckbrief enthält Informationen Ober die installierte Leistung und Stromerzeugung von
erneuerbaren Energieanlagen in Ihrer Kommune sowie in Hessen insgesamt. Es werden dabei nur EEG -

geforderte Anlagen betrachtet, d.h. Anlagen, die eine Einspeisevergutung nach dern Erneuerbaren-
Energie-Gesetz erhalten. Die Daten stammen aus dem Energiemonitoring des Hessischen Ministeriums
fur Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen, mit dern die HA Hessen Agentur beauftragt ist. Die in
diesem Steckbrief zusammengesteliten Daten kännen von Ihnen beispielsweise für die Erstellung von
kommunalen Treibhausgasbilanzen sowie im Rahmen eines Energiemanagements genutzt werden.

Diese Mail wurde an die Verwaltungsspitze gesendet. Bitte leiten Sie die Mail ggf. an die entsprechende
Fachabteilung weiter.

Bei Fragen und ROckmeldungen können Sie sich gerne an rnich oder rneinen Kollegen Herrn Andreas
Schubert (andreas.schubertlea-hessen.de; T: 0611 95017-8491) wenden.

Mit freundlichen GrO1en

Katharina ReuI
Fachstelle Klima-Kommunen

T -1-49 611 95017-8453
M +49 171 9048036
Katharina.reussIea-hessen .de

LEA
HESSEN

ANDES E NE PGIE AGEN T UP

LEA LandesEnergieAgentur Hessen GmbH
Wettinerstral!,e 3
65189 Wiesbaden
www. lea-hessen .de





Geschäftsführer: Dr. Karsten McGovern
Aufsichtsratsvorsitzender: Staatssekretär Jens Deutschendorf
Sitz der Gesellschaft: Wiesbaden
Registergericht: Amtsgericht Wiesbaden HRB 31562
USt. - IdNr. DE 328598598

LEA Hessen auf Social Media
Facebook, lnstaciram & Twitter

Hier linden Sie unseren Jahresbericht 2018-2020:

www.hessen-agentur.de/jahresbericht- 18-20

Bitte beachten Sie die Informationen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch die HA
Hessen Agentur GmbH I Hessen Trade & Invest GmbH I HA Stadtentwicklungsgesellschaft mbH LEA
LandesEnergieAgentur Hessen GmbH in deren Datenschutzerklarungen (abrufbar unter
https://www.hessen-agentur.de/datenschutzl https ://www.htai.de/datenschutz/ https://www.ha-
stadtentwicklung.de/Datenschutz I https://www.lea-hessen.de/datenschutz).

Der Inhalt dieser Nachricht ist vertraulich und nur ftir den angegebenen Empfánger bestimmt. Soilte diese
Nachricht nicht für Sie bestimmt sein, bitten wir Sie, sich mit uns per E-Mail oder telefonisch in
Verbindung zu setzen.

The content of this message is confidential and intended only for the recipient indicated. In the event that
this message is not intended for you, please contact us via e-mail or phone.





LEA3j
H ES SEN
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Dieser Steckbrief enthält Informationen über die installierte Leistung und Stromerzeugung von erneuerbaren
Energieanlagen in Ihrer Kommune sowie in Hessen insgesamt. Es werden dabei nur EEG-gefôrderte Arilagen betrachtet,
d. h. Anlagen, die elne Einspeisevergütung nach dem Erneuerbaren-Energien-Gesetz erhalten. Die folgenden Daten
stammen aus dem Energiemonitoring des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen, mit dem
die Hessen Agentur beauftragt ist. Die in diesem Steckbrief zusammengesteliten Daten können von Ihnen
beispielsweise für die Erstellung von lreibhausgasbilanzen sowie im Rahmen eines Energiemanagements genutzt
werden.

Ansprechpartner: LEA LandesEnergieAgentur Hessen GmbH
Fachstelle Klima-Kommunen ,,

WethnerstraIe 3, 65189 Wiesbaden
E-Mail: katharina.reuss@lea-hessen.de
Telefon: 0611 95017-8453

InhaItsübersicht: Seite

Erläuterungen:
Die Zusammenstellung und Berechnungen der Daten erfolgen durch die Hessen Agentur. Hinsichtlich der Anlagenzahl und der
installierten Leistung wird der Anlagenbestand aus dem Jahr 2019 (UNB 2020) mit Informationen aus dem Marktstammdatenregister
(BNetzA 2021) zu den lnbetriebnahmen, Leistungsänderungen und Stililegungen von Anlagen fortgeschrieben. Beim Energieträger
Windenergie wird zudem noch em Abgleich mit dem Länderinformationssystem für Anlagen (LIS-A) durchgeführt (LIS-A 2021). Hinsichtiich
der erzeugten Strommenge wird auf eine Schätzung des iE-Leipzig zurückgegriffen (iE -Leipzig 2021). Da die Meldung einzelner Anlagen
im Marktstammdatenregister durch die Betreiber selbst erfolgt, kann es in seltenen Fallen zu Fehiern etwa bei der Gemeindezuordnung
oder der Höhe der installierten Leistung kommen. Eine voliumfängiiche Korrektur mögiicher Fehier kann trotz Prüfung durch die
Bundesneizagentur und der Hessen Agentur zum aktuellen Zeitpunkt daher nicht gewährieistet werden.

Weiterführende Informationen:
Weitere lnformationen zum Stand der Energiewende finden Sie im aktuellen Monitoringbericht des Landes:
https://wirtschaft.hessen.de/Enerqie/Daten-Fakten

Das Marktstammdatenregister mit den Stammdaten zu Strom- und Gaserzeugungsanlagen finden Sie unter folgendem Link:
https://w,marktstammdatenreqister.de/MaStR

Datenquellen:
UNB (2020): EEG -Anlagenstamm- und Bewegungsdaten der Ubertragungsnetzbetreiber 50Hertz, Amprion, TenneT, lransnetBW im
Rahmen der EEG-Jahresendabrechnung 2019, Juli 2020;
BNetzA (2021): Marktstammdatenregister, Bundesnetzagentur, Bonn, August 2021;
US-A (2021): Länderinformationssystem für Anlagen, Datenstand 14.07,2021, Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz,
Landwirtschaft und Verbraucherschutz, Wiesbaden, 2021;
IE-Leipzig (2021): Bereitstellung aktueller Daten zur Energieversorgung in Hessen bis zum Jahr 2020, Leipziger Institut für Energie Gmbl-l,
Leipzig, Juni 2021;
Hessisches Statistisches Landesamt.

Häufig gestelite Fragen:
Können die Daten auch im XLSX-Format bereitgestellt werden?

AufAnfrage kännen wir ihnen das zugehörige Excei-Dokument zusenden. Wenden Sie sich dazu an die oben genannte E-Mailadresse.
Ich weii, dass in meiner Kommune mehr erneuerbare Energieanlagen existieren als in diesem Energiesteckbrief angegeben sind. Wie ist
dies zu erklären?

Es ist zu bedenken, dass in dem vorliegenden Steckbrief nur EEG-geforderte Anlagen dargestelit werden. Erneuerbare Energieanlagen
ohne Einspeisevergütung werden nicht abgebildet.

Wohin soil ich mich wenden, wenn die zugeordneten Anlagen fehlerhaft sind oder nicht zu meiner Kommune gehären?
Bitte geben Sie uns einen Hinweis per E-Mail an oben genannte E-Mait-Adresse.

Wie oft werden diese Daten veröffentlicht? Wann erhalte ich die Daten für das nachste Berichtsjahr?
Die Steckbriefe werden einmal jahriich aktualisiert und zu Jahresbeginn zur Verfügung gestellt.
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1. Datenblatt: EEG.geförderte Anlagen in Hessen

I Obersichtsblatt Hessen I
________

I Bevolkerung (31.12.2020) 6.293.154 Einwohner I
_______________

Fläche 2.111.566 ha I
Anlagenzahl und installierte Leistung der EEG-geforderten Anlagen zum 31 .12.2020 sowie Stromerzeugung und Volllaststunden im

Jahr 2020 nach Energieträgern1

Biomasse2 528 303,6 1.366 4.499
PV-Anlagen 132.880 2.414,8 1.931 800
Wasserkraft 500 62,7 144 2.295
Windenergie 1.143 2.256,6 4.872 2.159
Iiuiiiiiir I!.1'1.1I i*Mj Will

PV-Selbstverbrauch3 / / 240 I

Struktur der installierten Leistung (in %) Struktur der erzeugten Strommenge (in %)

BiomasseU Biomasse

PV-AnlagenV PV-Anlagen

U Wasserkraft
U Wasserkraft

Windenergie Windenergie

Installierte Leistung der EEG.geforderten Anlagen zum 31.12.2020 sowie Stromerzeugung im Jahr 2020 je Hektar

nach Eneraieträaern1

Biomasse2 0,1 647

PV-Anlagen 1,1 914
Wasserkraft 0,0 68
Windenergie 1,1

Liuiiiiiii

2.307

PV-SeIbstverbrauch3 1 114

InstaHierte Leistung der EEG-geforderten Anlagen zum 31.12.2020 je 1.000 Einwohner sowie Stromerzeugung im Jahr 2020

je Einwohner nach Energieträgern1

Biomasse2 48 217

PV-Anlagen 384 307

Wasserkraft 10 23
Windenergie 359 774
Iiuiiiiii- :11111 W'4l

PV-Selbstverbrauch3 I 38
!I41

1 rundungsbedingt kann es zu geringfUgigen Abweichungen in den Summen kommen
2 inklusive Deponie- und Kiargas

Schätzwert der Strommenge von PV-Anlagen, die var Ort selbst genulzt und nicht in das Netz eingespeist wird (IE-Leipzig 2021)
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Kommune Heidenrod
439005
Landkreis: Rheingau -Taunus-Kreis

Bevolkerung (31.12.2020) 7.861 Einwohner
Fläche 9.593 ha

Hessen.yw
FIA Hon Agot,r GrnbA

Anlagenzahl und installierte Leistung der EEG-geforderten Anlagen zum 31 .12.2020 sowie Stromerzeugung und Volllaststunden im
Jahr 2020 nach Energieträgern1

Biomasse2
PV-Anlagen
Wasserkraft
Windenergie

1
255
-

22

3,0 18,0 5.927
4,7 3,5 748
- - -

53,7 166,8 3.108
I1'Iii1uI-

PV-Seibstverbrauch3 / / 0,3 /
A

Struktur der installierten Leistung (in %) Struktur der erzeugten Strommenge (in %)

¯Biomasse uBiomasse

! PV-Anlagen
PV-Anlagen

PV-Selbstverbrauch
¯ Wasserkraft

¯ Wasserkraft

Windenergie Windenergie

Installierte Leistung der EEG-geforderten Anlagen zum 31.12.2020 sowie Stromerzeugung im Jahr 2020 je Hektar
nach Energieträgern1

Biomasse2 0,3 1.881
PV-Anlagen 0,5 369
Wasserkraft - -

Windenergie 5,6 17.384
I;,Ihi1iit¯ U I:I*U
PV-Selbstverbrauch3 / 28

Installierte Leistung der EEG-geförderten Anlagen zum 31.12.2020 je 1.000 Einwohner sowie Stromerzeugung im Jahr 2020
le Einwohner nach Energieträgern1

Biomasse2 387 2.296
PV-Anlagen 602 451
Wasserkraft - -

Windenergie 6.826 21 .213
Iiriiniir, H.I *!IIiI
PV-SeIbstverbrauch3 / 34

.J1ZI

Anteil der kommunal installierten elektrischen Leistung zum 31 .12.2020 und erzeugten Strommenge im Jahr 2020 am Landkreis (LK)

Biomasse2 100,0% 100,0%

PV-Anlagen 11,4% 11,6%
Wasserkraft 0,0% 0,0%
Windenergie 85,4% 87,3%
lil(*11l
PV-Selbsfverbrauch3 / 5,8%

rundungsbedingt kann es zu geringfUgigen Abweichungen in den Summen kommen
2 inklusive Deponie- und Klargas

Schätzwert der Strommencie von PV-Anlaaen, die vor Ort selbst qenutzt und nicht in das Netz einqesoeist wird (IE-Leicizici 2021)
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Kommune Heidenrod
439005

_________

Landkreis: Rheingau -Taunus-Kreis I1Ii

Bevolkerung (31 .12.2020) 7.861 Einwohner
Fläche 9.593 ha

80
Entwicklung der installierten Leistung von EEG-geförderten Anlagen in der Kommune (in MW)

60
MW

40

20

0 - - - - - - - -

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Windenergie ¯ Wasserkraft PV-Anlagen ¯ Biomasse

Bestand an EEG.geforderten Anlagen in der Kommune (installierte Leistung in MW)1

Biomasse2 - - - 30 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

PV-Anlagen 2,5 2,8 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,8 4,7
Wasserkraft - - - - - - - - - - -

Windenergie 1,5 1,5 14,6 14,6 19,7 44,7 44,7 44,7 53,7 53,7 53,7

L13*IIlI

Energietragerstruktur gemessen an der installierten Leistung in der Kommune im Vergleich zur Energietragerstruktur im zugehorigen

Landkreis, im zugehorigen Regierungsbezirk und in Hessen in den ,Jahren 2010,2015 und 20201

Biomasse2 0%
PV-Anlagen 62%
Wasserkraft 0%
Windenergie 38%

6%
6%
0%

88%

Entwicklung EEG.geforderte Anlagen (instaHierte Leistung je 1.000 Einwohner in kW)

5%
8%
0%

87%

0% 4% 3% 20% 13% 9% 12% 8% 6%
83% 34% 39% 56% 56% 56% 53% 52% 48%

0% 0% 0% 4% 2% 2% 3% 2% 1%
16% 62% 58% 19% 29% 34% 31% 38% 45%

9.000
8.000
7.000

g 6,000

a 5.000
i- 4.000
'¯ 3.000.s jj

2.000
1.00

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

--Hessen RB Darmstadt 'Rheingau -Taunus-Kreis =='Heidenrod

1 wndungsbedingt kann es zu gedngfugigen Abweichungen in den Summen kommen
2 inklusive Deponie- und klargas
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XII/013
Informationsvorlage (nö)
nichtöffentlich

Niederschriften der Ortsbeiräte

Organisationseinheit:

FD I.1.1 Organisation, Zentrale Dienste
Datum

03.03.2022

Verantwortlich:

Götzmann, Tanja/Werthmann, Petra
Aktenzeichen

Beratungsfolge Beschlussart Geplante Sitzungstermi-
ne

Ö / N

Gemeindevorstand Kenntnisnahme 07.03.2022 N

Der Gemeindevorstand nimmt die Niederschriften der Ortsbeiräte

1) Niedermeilingen vom 26.01.2022
2) Watzelhain vom 04.02.2022

zur Kenntnis.

Diefenbach 
Bürgermeister

Anlage/n
1 Niedermeilingen vom 26.01.2022

2 Watzelhain vom 04.02.2022























«SINAME» Seite: 1/1

XII/003
Beschlussvorlage (nö)
nichtöffentlich

Containerstandort Männergesangverein Laufenselden

Organisationseinheit:

FD II.1.1 Organisation
Datum

24.02.2022

Verantwortlich:

Kaufmann, Monika
Aktenzeichen

15.1.1.2

Beratungsfolge Beschlussart Geplante Sitzungstermine Ö / N

Gemeindevorstand Entscheidung 07.03.2022 N

I Beschlussvorschlag
Der Gemeindevorstand stimmt dem neuen Standort für den Lagercontainer des MGV Lau-
fenselden, gemäß Plananlage, auf dem Gelände der Bornbachhalle zu.

II Begründung/Sachverhalt
Der MGV Laufenselden hat früher in den Räumen der Feuerwehr Laufenselden geprobt und 
hat daher auf dem Gelände der Feuerwehr (Remmbachstraße) im Einvernehmen, einen 
Container aufgestellt um Vereinseigentum zu lagern. Seit geraumer Zeit finden die Übungs-
stunden des MGV im ehemaligen Seniorenraum der Bornbachhalle statt, da dieser Raum 
barrierefrei begangen werden kann. 
Aufgrund veränderter Bestimmungen für Feuerwehrgerätehäuser wurde es nach der letzten 
Begehung des technischen Prüfdienstes notwendig, die Umkleidekabine aus der Fahrzeug-
halle zu entfernen. Daher wurden kurzfristig Mietcontainer für die zeitweise Auslagerung der 
Umkleidekabinen gemietet. Derzeit wird durch die Gemeindeverwaltung der genaue Umfang 
und die Lage eines möglichen Anbaus an das Feuerwehrgerätehaus ermittelt.
Aufgrund der neuen Umkleidecontainer und des späteren Anbaus wird die derzeit, durch den 
Container des MGV, blockierte Parkplatzfläche von der Feuerwehr benötigt. Da die Übungs-
stunden des MGV nun in der Bornbachhalle stattfinden, sollte der Container in der näheren 
Umgebung zum Übungsraum platziert werden.
Eine Beteiligung des Ortsbeirats Laufenselden erfolgt parallel.

III Finanzielle Auswirkungen
Der MGV würde in Eigenregie für die Umsetzung des Containers sorgen. Die Gemeinde 
würde mit Hilfe des Bauhofs bei der Vorbereitung der Stellfläche behilflich sein. In diesem 
Zusammenhang soll dann zeitgleich der defekte hintere Zaun des Spielplatzes instandge-
setzt werden.

Diefenbach 
Bürgermeister

Anlage/n
1 Anlage15.1.1.2_Container MGV Laufenselden
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XII/009
Beschlussvorlage (nö)
nichtöffentlich

Bauantrag zum Neubau eines Carports für PKW´s mit 
Dachterrasse 

auf dem Grundstück in der Gemarkung Egenroth, Flur 
10, Flst. 3/1,

Zum Egenrother Hof 1 
hier: Antragsteller GbR Kornek-Strack Zum Egenrother 

Hof 1, Egenroth
vom 07.02.2022, eingegangen am 10.02.2022

Organisationseinheit:

FD III.1.1 Bauverwaltung, Bauleitplanung
Datum

02.03.2022

Verantwortlich:

Behrendt, Frank
Aktenzeichen

Beratungsfolge Beschlussart Geplante Sitzungstermine Ö / N

Gemeindevorstand Entscheidung 07.03.2022 N

I Beschlussvorschlag
1. Der Gemeindevorstand nimmt den Bauantrag von der GbR Kornek-Strack zum 

Neubau eines Carports für PKW´s und Dachterrasse auf der Südwestseite des
bestehenden Gebäudes auf dem Grundstück in der Gemarkung Egenroth, Flur 10, Flst. 
3/1, vom 07.02.2022, eingegangen am 10.02.2022, zur Kenntnis.

2. Das Vorhaben liegt im Außenbereich und ist nach § 35 Abs. 1 BauGB zu beurteilen. Öf-
fentliche Belange stehen nicht entgegenstehen. Auch die ausreichende verkehrstechni-
sche Erschließung sowie die Erschließung Ver- und Entsorgung ist gesichert.    

3. Der Gemeindevorstand erteilt zum beantragten Bauvorhaben das gemeindliche Einver-
nehmen.

II Begründung/Sachverhalt
Die Untere Bauaufsichtsbehörde des Rheingau-Taunus-Kreises hat die Gemeinde Heiden-
rod mit Schreiben vom 07.02.2022, eingegangen am 10.02.2022, aufgefordert eine Stellung-
nahme abzugeben und das gemeindliche Einvernehmen zum Neubau eines Carports für 
PKW´s mit Dachterrasse auf dem Grundstück Flur 10, Flst. 3/1, in der Gemarkung Egenroth, 
zu erteilen.

Die Antragsteller beabsichtigt auf dem in Rede stehenden Grundstück an das Bestandsge-
bäude auf der Südwestseite ein Carport für PKW´s mit Dachterrasse zu errichten. Der Car-
port soll als zusätzliche Parkflächen für PKW´s dienen. Zudem soll das Dach des Carports 
als Dachterrasse für Reiter und Einsteller im Sommer genutzt werden.  

Das Vorhaben liegt im Außenbereich des Ortsteils Niedermeilingen und ist nach § 35 (1) 
BauGB zu beurteilen.  
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Die verkehrstechnische Erschließung ist, wie bereits durch den bestehenden landwirtschaft-
lichen Betrieb gesichert

Die Erschließungssituation mit Wasser und Kanal ist über den vorhandenen Anschluss das 
betreffende Grundstück sichergestellt.

Verwaltungsseitig bestehen grundsätzlich keine Bedenken, sodass das gemeindliche Ein-
vernehmen zum Bauvorhaben erteilt werden kann. 

III Finanzielle Auswirkungen
keine

Diefenbach 
Bürgermeister

Anlage/n
1 10.0.1 BA Carport Kornek_Strack Egenroth Anlage



\\ Auf de\r H.hl
\

41

4

I

/\

Im

42

44

Egenr.ther H.f

45

5

I
I

ç)A

Am\ng
-

7

I
2

H ESS EN
Mßst liSSi

_______________

M&r
Amt für I.denmana!ement Limbur! a. d. Lahn Auszu! aus dem
lerner Straße 11 Lje!eflschaftskataster

Vetvi&fäItun5 nur erlaubt, ie VervieIfItiunitückn 15552 Limburu a. S. Lahn
Nutzunszweck win die Sr naIau.er, dienen. ____________
§11 Abs. 2 des Hessischen Vermessuns- Und Geeinf.rmati.osesetzes n.m

Lie!enschaftakart I I III

S. September 21S7 (GVII. IS. 541).



Seite: 1/2

XII/010
Beschlussvorlage (nö)
nichtöffentlich

Erweiterung eines bestehenden Wohnhauses mit 
Flachdach 

 – nachträgliche Genehmigung auf dem Grundstück 
Flur 1, Flst. 108/4 

 in der Gemarkung Grebenroth, Panoramastraße 21 
  hier: Anträge auf Befreiung gem. § 31 BauGB 

hinsichtlich Flachdach
                 und offene Bauweise 

                 Antragsteller: Frau Noura Jabra-Benabbou, 
Am Königsfloß 10, 

                                      55252 Mainz-Kastel

Organisationseinheit:

FD III.1.1 Bauverwaltung, Bauleitplanung
Datum

02.03.2022

Verantwortlich:

Behrendt, Frank
Aktenzeichen

Beratungsfolge Beschlussart Geplante Sitzungstermine Ö / N

Gemeindevorstand Entscheidung 07.03.2022 N

I Beschlussvorschlag
1.) Der Gemeindevorstand nimmt den Bauantrag zur nachträglichen Genehmigung und 

die Anträge auf Befreiung nach § 31 BauGB zu der im Bebauungsplan „Panorama-
straße Grebenroth“ Nr. 04 GR 01.0, vom 15.07.1983, festgesetzten offene Bauweise 
sowie die Dachgestaltung, hier als Flachdach, von Frau Noura Jabra-Benabbou auf 
dem Grundstück Gemarkung Grebenroth, Flur 1, Flst. 108/4, zur Kenntnis.

2.) Der Gemeindevorstand nimmt auch zur Kenntnis, dass die dafür notwendige Vereini-
gungsbaulast (Vereinigung zweier Grundstück nur für das Baurecht) beantragt ist.  

3.) Der Gemeindevorstand stellt zur nachträglichen Genehmigung des Bauvorhabens – 
Erweiterung eines bestehenden Wohnhauses mit Flachdach – und zu den beantrag-
ten Befreiungen von den Festsetzungen des Bebauungsplanes hinsichtlich festge-
setzten offene Bauweise sowie die Dachgestaltung als Flachdach das gemeindliche 
Einvernehmen her.

 
4.) Die Befreiungen sind städtebaulich vertretbar und unter Würdigung nachbarschaftli-

cher Interessen mit den öffentlichen Belangen vereinbar. 

II Begründung/Sachverhalt
Die Untere Bauaufsichtsbehörde des Rheingau-Taunus-Kreises hat die Gemeinde mit 
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Schreiben vom 10.02.2022 aufgefordert eine Stellungnahme abzugeben und das gemeindli-
che Einvernehmen zum Antrag von Frau Noura Jabra-Benabbou, wohnhaft Am Königsfloß 
10, 55252 Mainz-Kastel zur Erweiterung eines bestehenden Wohnhauses – nachträgliche 
Genehmigung und zu den Anträgen auf Befreiungen gem. 
§ 31 BauGB hinsichtlich der festgesetzten offene Bauweise sowie die Dachgestaltung herzu-
stellen. 

Das betreffende Grundstück, Flur 1, Flst. 108/4, liegt im Bereich des gültigen Bebauungs-
plans „Panoramastraße Grebenroth“ Nr. 04 GR 01.0, vom 15.07.1983. Darin ist eine offene 
Bauweise (Abstand zu den Nachbargrundstücken) vorgeschrieben. Unter Punkt 6 sind 
Flachdächer für Hauptgebäuden unzulässig.  

Aus den Antragsunterlagen geht hervor, dass die bereits vorhandene Erweiterung des be-
stehenden Wohnhauses nachträglich genehmigt werden soll.
An der Vollgeschossigkeit ändert sich nichts. 

Die geplante Dachform – Flachdach – weicht von den Festsetzungen im B-Plan ab und be-
darf eine Befreiung. Da es sich nur um eine kleine Fläche von 27,23 m² gegenüber dem 
Hauptgebäude handelt, sind hier die Grundzüge der Planung nicht berührt.

Weiterhin wurde die Erweiterung des Wohnhauses auf Grundstücksgrenze zum Nachbar-
grundstück entgegen den Festsetzungen im B-Plan ausgeführt. Dazu wurde bereits, wie aus 
den Antragsunterlagen hervorgeht, eine Vereinigungsbaulast beantragt.  

Im Bebauungsplan kann die Bauweise als offene oder geschlossene Bauweise festgesetzt 
werden. In der offenen Bauweise werden die Gebäude mit seitlichem Grenzabstand als 
Einzelhäuser, Doppelhäuser oder Hausgruppen errichtet. Die Länge der in Satz 1 bezeichne-
ten Hausformen darf höchstens 50 m betragen.  

Diese Voraussetzung ist bei diesem Bauvorhaben erfüllt. 

Die verkehrsrechtliche Erschließung ist über die Gemeindestraße „Panoramastraße“ gesi-
chert. Ver.- und Entsorgungsanschlüsse sind keine herzustellen. 
 
Aus diesen Gründen ist sind die Befreiungen städtebaulich vertretbar und unter Würdigung 
nachbarschaftlicher Interessen mit den öffentlichen Belangen vereinbar. 

Verwaltungsseitig bestehen grundsätzlich keine Bedenken. 

III Finanzielle Auswirkungen
keine

Diefenbach 
Bürgermeister

Anlage/n
1 10.0.1 BA_Befreiung Flachdach_Grenzabstand Jabra_Benaubbou Gre-

benroth Anlage
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XII/008
Beschlussvorlage (nö)
nichtöffentlich

Antrag auf naturschutzrechtliche Genehmigung zur 
Erweiterung Weideunterstandes auf dem Grundstück 

Flur 43, Flst. 341/2 in der 
 Gemarkung Laufenselden

 Antragsteller: Herr Günter Bender, Laufenstraße 6, 
65321 Heidenrod

Organisationseinheit:

FD III.1.1 Bauverwaltung, Bauleitplanung
Datum

02.03.2022

Verantwortlich:

Behrendt, Frank
Aktenzeichen

Beratungsfolge Beschlussart Geplante Sitzungstermine Ö / N

Gemeindevorstand Entscheidung 07.03.2022 N

I Beschlussvorschlag
1.) Der Gemeindevorstand nimmt zur Kenntnis, dass der Antragsteller, Günter Bender, Lau-

fenstraße 6, 65321 Heidenrod-Laufenselden, Landwirtschaftlicher Nebenbetrieb als 
Marktbetrieb, gemäß § 17 Bundesnaturschutzgesetz auf dem Grundstück Flur 43, Flst. 
341/2, Gemarkung Laufenselden, Erweiterung Weideunterstand errichten möchte. 

2.) Der Gemeindevorstand stellt fest, dass das Vorhaben im Außenbereich liegt und nach § 
35 BauGB zu beurteilen ist. Aus den Unterlagen geht hervor, dass es sich bei dem 
Landwirtschaftlichen Betrieb um einen Nebenerwerbsbetrieb als Mastbetrieb handelt. 
(Betriebsnummer 294 4017) Geplant ist die Erweiterung des Weideunterstandes zur 
Trennung der Mutterkühe von den Mastbullen. Der Privilegierungstatbestand ist seitens 
des Amtes für den ländlichen Raum, Umwelt, Veterinärwesen und Verbraucherschutz 
beim Landkreis Limburg-Weilburg zu überprüfen. Die Naturschutzbehörde wird aufge-
fordert, diese Behörde im Rahmen des Genehmigungsverfahrens um Stellungnahme zu 
bitten.

3.) Hinsichtlich der Fortführung des landwirtschaftlichen Familienbetriebs sowie der geplan-
ten Maßnahmen erteilt der Gemeindevorstand das notwendige Einvernehmen und gibt 
eine entsprechende Stellungnahme ab.

4.) Im Rahmen der Herstellung des Einvernehmens weist die Gemeinde Heidenrod auf fol-
gende Punkte hin:

• Die Entwässerung wird in eigener Regie vorgenommen. 

• Anfallender Dung und Gülle ist entsprechend der allgemeinen landwirtschaftli-
chen Praxis auf Felder auszubringen und darf nicht der öffentlichen Abwasser-
beseitigungsanlage zugefügt werden.

• Die Untere Bauaufsichtsbehörde ist um eine Stellungnahme zu bitten, um fest-
stellen zu lassen, dass die Vorhaben baugenehmigungsfrei sind.
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II Begründung/Sachverhalt
Mit Schreiben vom 10.02.2022, eingegangen 10.02.2022, bittet die Untere Naturschutz-
behörde den Gemeindevorstand um Stellungnahme und Herstellung des gemeindlichen Ein-
vernehmens zum Antrag der naturschutzrechtlichen Genehmigung zur Erweiterung des Wei-
deunterstandes auf dem Grundstück Flur 43, Flst. 341/2 in der Gemarkung Laufenselden.

Es ist festzustellen, dass es sich hier um ein privilegiertes Vorhaben im Außenbereich han-
delt. Da es hier um eine angemessene Fortführung des bestehenden landwirtschaftlichen 
Nebenerwerbsbetriebes geht, sind die formalen Voraussetzungen für die Erteilung des ge-
meindlichen Einvernehmens gegeben. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass der Ge-
meindevorstand im Beschlussvorschlag darauf Wert legen soll, dass zu diesem Antrag auch 
die jeweiligen Fachbehörden (Amt für den ländlichen Raum, Umwelt, Veterinärwesen und 
Verbraucherschutz) (Untere Bauaufsichtsbehörde) angehört werden sollen. 

Geplant ist, 

▫ Erweiterung eines bestehenden Weideunterstandes zur besseren Trennung der 
  Mutterkühe von den Mastbullen mit einer Größe von 264 m² (16,5 x 16 m, mittlere
  Höhe ca. 5 m)  

Es bestehen grundsätzlich keine Bedenken gegen diese Fortführung, da sie insgesamt an-
gemessen im Verhältnis zur bestehenden Fläche erscheint. Verwaltungsseitig wird empfoh-
len, das gemeindliche Einvernehmen herzustellen, um der erweiterten Landwirtschaft sub-
stantiellen Raum zu geben.

Die Stellungnahme ist bis zum 17.03.2022 der Unteren Naturschutzbehörde zu übermitteln. 

III Finanzielle Auswirkungen
keine

Diefenbach 
Bürgermeister

Anlage/n
1 10.0.1 NaturschutzGen Weideunterstand Bender Laufenselden Anlage
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XII/012
Beschlussvorlage
öffentlich

FNP-Änderung "Am Galgen", Kemel;
a) Wertung aus TöB

b) Parallelverfahren, Anhörung TöB

Organisationseinheit:

Fachbereich III Bauverwaltung, Grundstücksver-
kehr

Datum

03.03.2022

Verantwortlich:

Zindel, Udo
Aktenzeichen

09.0 FNP Galgen Wertung

Beratungsfolge Beschlussart Geplante Sitzungstermine Ö / N

Gemeindevorstand Entscheidung 07.03.2022 N
Ausschuss für Planen, Bauen, Verkehr 
und Wirtschaft

Vorberatung 16.03.2022 Ö

Gemeindevertretung Entscheidung 25.03.2022 Ö

I Beschlussvorschlag
Der Gemeindevertretung wird nachfolgende Beschlussvorlage zur Beschlussfas-
sung zugeleitet:

1.)  Die Gemeindevertretung nimmt zur Kenntnis, dass die eingegangenen Stel-
lungnahmen aus der frühzeitigen Bürgerbeteiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB im Be-
bauungsplanverfahren berücksichtigt wurden. 

2.)  Der vorliegende Planentwurf des Flächennutzungsplanes „Einzeländerung Orts-
teil Kemel Sondergebiet Ver- und Entsorgung „Am Galgen“ für die Umsetzung des 
Konzeptes der Naturenergie Heidenrod-GmbH und der Firma Kopp Umwelt GmbH & 
Co KG“, Stand: 04.03.2022, mit Planzeichnung, Begründung, textlichen Festset-
zungen, Umweltbericht, Artenschutz, Entwässerung, Eingriffskompensationen, so-
wie Gewässerschutz wird zur Kenntnis genommen.

Mit der Flächennutzungsplanänderung nach § 5 BauGB „Sondergebiet Ver- und Ent-
sorgung „Am Galgen“ für die Umsetzung des Konzeptes der Naturenergie Hei-
denrod-GmbH und der Firma Kopp Umwelt GmbH & Co KG“, werden die baurechtli-
chen Voraussetzungen zu weiteren städtebaulichen Entwicklung geschaffen.

3.)  Der Gemeindevorstand wird beauftragt, auf Grundlage dieses Entwurfes, unter 
Berücksichtigung der Beratungsergebnisse und der noch durchzuführenden Bera-
tungen im Ausschuss für Planen, Bauen, Verkehr und Wirtschaft, die Beteiligung der 
Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB und die öffentliche Auslegung 
nach § 4 Abs. 2 in Verbindung mit § 3 Abs. 2 BauGB durchzuführen.
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4.)  Der Gemeindevorstand wird beauftragt, aus den eingegangenen Stellungnah-
men im Rahmen der Bürgerbeteiligung, der Beteiligung der Träger öffentlicher Be-
lange und der öffentlichen Auslegung des Entwurfs des Flächennutzungsplanes, eine 
Wertung und einen Wertungsvorschlag zu erarbeiten. Der Wertungsvorschlag ist 
über den Ausschuss für Planen, Bauen, Verkehr und Wirtschaft für die weiteren Be-
ratungen der Gemeindevertretung zuzuleiten.

II Begründung/Sachverhalt
Der Haupt- und Finanzausschuss hatte am 08. Mai 2020 in dringenden Angelegen-
heiten gemäß § 51a HGO, den Aufstellungsbeschluss für die Erarbeitung einer Än-
derung des Flächennutzungsplanes nach § 5 BauGB “Einzeländerung Ortsteil Kemel 
Wohnbaufläche Kemel Süd“ gefasst. Die Beschlussfassung durch den Haupt- und 
Finanzausschuss erfolgte aufgrund der damals aktuellen Corona Situation und des 
Infektionsrisikos in Absprache mit dem Vorsitzenden der Gemeindevertretung. Der 
Vorsitzende der Gemeindevertretung hatte sich damals dazu entschlossen, keine 
Sitzung aller Mandatsträger in der Gemeindevertretung einzuberufen. Im Einverneh-
men mit den Fraktionen empfahl er die Beschlusspunkte, die aufgrund des öffentli-
chen Wohls keinen Aufschub duldeten, in einer Sitzung des Haupt- und Finanzaus-
schuss zu behandeln und gemäß § 51a HGO zu entscheiden. Der Beschluss des 
Haupt- und Finanzausschuss wurde in der Sitzung der Gemeindevertretung am 
26.06.2020 entsprechend bestätigt.

Der Aufstellungsbeschluss wurde mit amtlicher Bekanntmachung von 25. August 
2020 veröffentlicht. Alle Informationen über den Aufstellungsbeschluss, die öffentli-
che Bekanntmachung und die Beteiligung der Bürger, wurden auf der Homepage der 
Gemeinde Heidenrod eingestellt. Ziel des Bauleitplanverfahrens der Einzeländerung 
des Flächennutzungsplanes für den Bereich Kemel, Sondergebiet „Am Galgen“ ist 
es, die notwendigen bauplanungsrechtlichen Vorgaben für die Erarbeitung eines Be-
bauungsplanes zu fassen. Der Geltungsbereich für den die Einzeländerung nach § 5 
BauGB Ortsteil Kemel Sondergebiet Ver- und Entsorgung „Am Galgen“ für die Um-
setzung des Konzeptes der Naturenergie Heidenrod-GmbH und der Firma Kopp 
Umwelt GmbH & Co KG erarbeitet wird, ist identisch mit dem Geltungsbereich für 
den die Gemeindevertretung zeitgleich einen Aufstellungsbeschluss und ein städte-
bauliches Planungsverfahren für die Erarbeitung eines Bebauungsplanes eingeleitet 
hat.

Die Gemeinde Heidenrod beabsichtigt, mit der Änderung nach § 5 BauGB und der 
Erarbeitung eines Bebauungsplanes die Gesamtgemeinde weiterzuentwickeln, mit 
dem Ziel, Entwicklungsflächen für gewerbliche Nutzung zur Verfügung zu stellen.

Im Rahmen des Vorverfahrens (der frühzeitigen Bürgerbeteiligung) wurde am 
10. Juni 2020 eine Bürgerinformationsveranstaltung durchgeführt. Im Rahmen der 
Bürgerinformationsveranstaltung, an der insgesamt 5 Personen teilnahmen, wurde 
die aktuelle Beschlusslage der gemeindlichen Gremien vorgestellt. Des Weiteren 
wurde das erstellte Nutzungskonzept erläutert. Wünsche, Ideen und Anregungen 
wurden im Zuge der Änderung des Flächennutzungsplanes nicht vorgebracht.
Auf die frühzeitige Beteiligung der Träger öffentlicher Belange im Zuge der Ände-
rung des Flächennutzungsplanes nach § 5 BauGB wurde verzichtet, da im Rahmen 
des gleichzeitig laufenden Bauleitplanverfahrens den Trägern öffentlicher Belange in 
diesem Verfahren Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben wurde.
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Verwaltungsseitig ist somit festzustellen, dass aus der frühzeitigen Beteiligung keine 
Feststellungen und Hinweise hervorgegangen wurden, die grundsätzlich diese Pla-
nungsabsicht in Frage stellen würden. Auf Basis der Nutzungskonzeption wurde ein 
Entwurf einer Einzeländerung des Flächennutzungsplanes erstellt. Seitens der ge-
meindlichen Gremien ist nun dieser Entwurf als finaler Entwurf festzustellen. Bei der 
Feststellung des finalen Entwurfs und der dann folgenden Offenlegung des Planent-
wurfs, werden die Träger öffentlicher Belange aufgefordert, abschließend zur Ein-
zeländerung des Flächennutzungsplanes Stellung zu nehmen. Gleichzeitig erhalten 
auch die Bürgerinnen und Bürger Gelegenheit zum finalen Entwurf Stellung zu neh-
men und Wünsche, Ideen und Anregungen vorzutragen.

Die Begründung ist auf der Internetseite der Gemeinde Heidenrod einzusehen. Auf 
die Erläuterung wird an dieser Stelle verzichtet.

III Finanzielle Auswirkungen
Keine.

Diefenbach 
Bürgermeister

Anlage/n
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XII/011
Beschlussvorlage
öffentlich

5. Änderung B-Plan "Am Galgen", Kemel;
Parallelverfahren

Organisationseinheit:

Fachbereich III Bauverwaltung, Grundstücksver-
kehr

Datum

03.03.2022

Verantwortlich:

Zindel, Udo / VDi
Aktenzeichen

09.1 Galgen-5.Änd.

Beratungsfolge Beschlussart Geplante Sitzungstermine Ö / N

Gemeindevorstand Entscheidung 07.03.2022 N
Ausschuss für Planen, Bauen, Verkehr 
und Wirtschaft

Vorberatung 16.03.2022 Ö

Gemeindevertretung Entscheidung 25.03.2022 Ö

I Beschlussvorschlag
Der Gemeindevertretung wird nachfolgende Beratungsvorlage zur Beschlussfassung 
zugeleitet.

1. Die Gemeindevertretung nimmt zur Kenntnis, dass in den beigefügten Unterla-
gen alle Wünsche, Bedenken und Anregungen aus der frühzeitigen Behördenbe-
teiligung nach § 4 Abs. 1 BauGB und dem Scoping sowie der Bürgerbeteiligung 
nach § 13 Abs. 1 BauGB berücksichtigt wurden. Somit kann die öffentliche Aus-
legung parallel zur Beteiligung der Behörden durchgeführt werden.

2. Die Gemeindevertretung stellt fest, dass aus der frühzeitigen Behördenbeteili-
gung, dem Scoping und der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit keine Be-
denken vorgetragen wurden, die einer Fortführung der städtebaulichen Entwick-
lung in Heidenrod mit der 5. Änderung des Bebauungsplanentwurfs Sonderge-
biet Ver- und Entsorgung „Am Galgen“ entgegenstehen. 

3. Der vorliegende Planentwurf des Bebauungsplans 5. Änderung des Bebauungs-
planentwurfs Sondergebiet Ver- und Entsorgung „Am Galgen“, Kemel, Stand: 
04.03.2022 mit Planzeichnung, Begründung, textlichen Festsetzungen und allen 
gutachterlichen Anlagen, die aus dem Beratungsdokument dem Entwurf des Be-
bauungsplanes beigefügt sind, werden zur Kenntnis genommen.

Mit dem Bebauungsplan werden die bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen 
des Konzeptes für ein Neubaugebiet mit der Funktion Sondergebiet Ver- und 
Entsorgung geschaffen. 
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4. Der Gemeindevorstand wird beauftragt, auf Grundlage dieses Entwurfes unter 
Berücksichtigung des Beratungsergebnisses und der noch durchzuführenden 
Beratung im Ausschuss für Planen, Bauen, Verkehr und Wirtschaft die Beteili-
gung der Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 und die öffentliche Aus-
legung gemäß § 4 Abs. 2 in Verbindung mit § 3 Abs. 2 BauGB durchzuführen.

Der Gemeindevorstand wird beauftragt, aus den eingegangenen Stellungnah-
men im Rahmen der Bürgerbeteiligung, der Beteiligung der Träger öffentlicher 
Belange und der öffentlichen Auslegung des Entwurfs des Bebauungsplanes ei-
ne Wertung und ein Wertungsvorschlag zu erarbeiten. Der Wertungsvorschlag ist 
über den Ausschuss für Planen, Bauen, Verkehr und Wirtschaft für die weiteren 
Beratungen der Gemeindevertretung zuzuleiten. 

II Begründung/Sachverhalt
 Die Gemeinde Heidenrod beherbergt seit über 10 Jahren die Unternehmensgruppe 
Kopp Umwelt in einer ehemaligen Militärliegenschaft und hat die dortige Entwicklung 
schon mehrfach durch bauplanungsrechtliche Verfahren begleitet.

Aufgrund von Änderungen im Betriebsablauf der Fa. Kopp und der Töchter Natur-
energie Heidenrod sowie Biomassekraftwerk ist eine neue Immisionsschutzrechtliche 
Genehmigung für den Betrieb erforderlich, die wiederum eine Änderung des Bebau-
ungsplanes nötig werden lässt.

Im Wesentlichen werden Änderungen der Mengen und Verhältnisse der Müllfraktio-
nen darzustellen sein, was eine Neukonzeption der Lagerflächenlogistik nach sich 
zieht.

Im Zuge der Änderung des Bebauungsplans wird aus der Erfahrung heraus der Vor-
habensträger wegen der nur aus einem Hausanschluss bestehenden Wasserversor-
gung veranlasst, eine eigene Löschwasserreserve nachzuweisen und entsprechende 
Löschwasserauffangvorrichtungen vorzuhalten.

Die Verkehrssituation ändert sich gemäß den vorliegenden Verkehrsgutachten ge-
genüber dem Status Quo nicht wesentlich, die Änderungen gegenüber dem seiner-
zeitigen städtebaulichen Vertrag sind durch Nachverhandlungen abzubilden.
Der neue städtebauliche Vertrag wird vor dem Satzungsbeschluss der Gemeindever-
tretung zur Entscheidung vorgelegt.

Erforderliche Ausgleichsmaßnahmen werden gegen Entgelt von der Gemeinde er-
bracht, Details hierzu sind noch zu klären.

Mit der Feststellung des finalen Entwurfes wird der Gemeindevorstand dann die An-
hörung der Träger öffentlicher Belange und die öffentliche Auslegung durchführen. 
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III Finanzielle Auswirkungen
Keine.

Diefenbach 
Bürgermeister

Anlage/n
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XII/005
Personalvorlage (vertraulich)
nichtöffentlich

Antrag auf Elternzeit von Frau Josefine Schoepe

Organisationseinheit:

FD I.1.1 Organisation, Zentrale Dienste
Datum

28.02.2022

Verantwortlich:

Feilbach, Sonja
Aktenzeichen

01.5.07.14_Antrag Elternzeit

Beratungsfolge Beschlussart Geplante Sitzungstermine Ö / N

Gemeindevorstand Entscheidung 07.03.2022 N

I Beschlussvorschlag
Der Gemeindevorstand stimmt dem Antrag von Frau Schoepe auf Elternzeit für die Zeit ab 
Geburt des Kindes bis einschl. 31.03.2024 zu.

II Begründung/Sachverhalt
Frau Josefine Schoepe beantragt ab nach der Geburt ihres Kindes, voraussichtlicher Entbin-
dungstermin am 01. Mai 2022 und dem anschließenden Mutterschutz, mit Schreiben vom 
09.02.2022 Elternzeit bis einschließlich 31.03.2024 zur Betreuung Ihres Kindes.

III Finanzielle Auswirkungen

Diefenbach 
Bürgermeister

Anlage/n
Keine
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XII/006
Informationsvorlage (nö)
nichtöffentlich

Teilnahme des Gemeindevorstandes an Sitzungen der 
Gemeindevertretung und der Ausschüsse

Organisationseinheit:

Fachbereich I
Datum

01.03.2022

Verantwortlich:

Kürzer, Thomas
Aktenzeichen

01.1.0.

Beratungsfolge Beschlussart Geplante Sitzungstermine Ö / N

Gemeindevorstand Kenntnisnahme 07.03.2022 N

I Beschlussvorschlag
Die nachstehenden Ausführungen über die Teilnahme des Gemeindevorstandes an den Sit-
zungen der Gemeindevertretung und der Ausschüsse gemäß § 59 HGO werden zur Kennt-
nis genommen.

II Begründung/Sachverhalt
In § 59 HGO ist die Teilnahme des Gemeindevorstandes an den Sitzungen der Gemeinde-
vertretung geregelt. Nach § 62 Abs. 5 HGO gilt das analog für die Sitzungen der Ausschüs-
se.

Zusammengefasst gilt:
- Der Gemeindevorstand nimmt an den Sitzungen teil
- Er muss jederzeit gehört werden
- Er ist verpflichtet Auskünfte auf Verlangen der Gemeindevertretung zu erteilen
- Der Bürgermeister kann eine abweichende Meinung von der Auffassung des Gemeinde-  
  vorstandes vertreten 

Der Gemeindevorstand ist zwar ein Kollegialorgan aus grundsätzlich gleichberechtigten Mit-
gliedern, für die Kompetenzen gibt es aber unterschiedliche Regelungen für den direkt ge-
wählten Bürgermeister, ggf. hauptamtlichen Beigeordneten mit Ressortverantwortung und 
„einfache“ Beigeordnete.

Gemäß § 71 Abs. 1 Satz 2 HGO werden Erklärungen der Gemeinde durch den Bürgermeis-
ter (o.V.i.A.) abgegeben. 

Nach § 20 Abs. 2 Satz 1 der Geschäftsordnung der Gemeindevertretung und der Ausschüs-
se der Gemeinde Heidenrod spricht der Bürgermeister für den Gemeindevorstand.

Das ist sehr umfassend zu verstehen und hat Ausschlusswirkung auf die übrigen Beigeord-
neten, die danach gerade keine Erklärungen abgeben dürfen und auch keine vom Gemein-
devorstand abweichende Meinung vertreten dürfen!

Zur Vermeidung von Wiederholungen wird an dieser Stelle auf weitere Ausführungen ver-
zichtet und dem beigefügten Auszug aus dem Kommentar – Bennemann zu § 59 HGO ver-
wiesen.
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Besonderer Aufmerksamkeit werden die Randnummern 

-   8, Satz 2 und 
- 28, Sätze 3 und 4 –

empfohlen.
 

III Finanzielle Auswirkungen
Keine

Diefenbach 
Bürgermeister

Anlage/n
1 Kommentar Bennemann zu § 59 HGO
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XII/002
Informationsvorlage
öffentlich

Global Nachhaltige Kommune Hessen 
(Interessensbekundung)

Organisationseinheit:

FD I.1.1 Organisation, Zentrale Dienste
Datum

24.02.2022

Verantwortlich:

Reschke, Selenka
Aktenzeichen

14.7.3

Beratungsfolge Beschlussart Geplante Sitzungstermine Ö / N

Gemeindevorstand Kenntnisnahme 07.03.2022 N

I Beschlussvorschlag
Der Gemeindevorstand nimmt zur Kenntnis

1) Dass zur Teilnahme an dem Projekt „Nachhaltige Kommune Hessen“ verwaltungssei-
tig eine Interessensbekundung erarbeitet und eingereicht wird.

2) Die notwendigen Vorbereitungs-/ Umsetzungsschritte bei einer positiven Rückmel-
dung eingeleitet werden, mit dem Ziel, in den begrenzten Teilnehmerpool aufgenom-
men zu werden. 

II Begründung/Sachverhalt
Immer mehr Kommunen verstehen „Nachhaltigkeit“ als eine große kommunalpolitische Ge-
staltungsaufgabe. Um aktuellen Herausforderungen zu begegnen, zukunftsfähige Lösungen 
zu entwickeln, die Widerstandsfähigkeit zu steigern und kommunale Aufgaben nachhaltig zu 
gestalten, richten Kommunen zunehmend ihr Verwaltungshandeln an den Prinzipien der 
Nachhaltigkeit aus. Die Betrachtung und Abwägung sozialer, ökonomischer und ökologischer 
Auswirkungen bei der Umsetzung kommunaler Ziele und Maßnahmen wird dabei zur Richt-
schnur kommunalpolitischen Handelns. Mit konkreten kommunalen Handlungsfeldern wer-
den die globalen Nachhaltigkeitsziele (SDGs) in die kommunale Wirklichkeit übersetzt und 
bieten damit einen praxiserprobten Rahmen für die Analyse, Bewertung und Umsetzung der 
nachhaltigen Kommunalentwicklung. 

Durch die Zusammenarbeit der SKEW (Servicestelle Kommunen in der Einen Welt) mit der 
Geschäftsstelle der Nachhaltigkeitsstrategie Hessen wird mit dem Projekt „Global Nachhalti-
ge Kommune in Hessen“ ein weiteres Angebot für Kommunen in Hessen geschaffen. Das 
Projekt bietet bis zu 18 Kommunen die Möglichkeit, auf Grundlage der Agenda 2030 eine 
kommunale Nachhaltigkeitsstrategie zu entwickeln. Nachhaltigkeitsstrategien bieten Orientie-
rung und sind die Grundlage für eine nachhaltige Entwicklung vor Ort und weltweit. Hierfür 
wird nach den ersten Einstiegsberatungen in den jeweiligen Projektkommunen eine Be-
standsaufnahme zur Umsetzung der 17 Nachhaltigkeitsziele durchgeführt. Die Bestandsauf-
nahme basiert auf dem Leitbild für Nachhaltigkeit des Landes Hessen mit seinen 22 Leitsät-
zen und integriert eine quantitative und qualitative Analyse. In der Gesamtheit bietet die Be-
standsaufnahme einen guten Überblick über den Stand der nachhaltigen Kommunalentwick-
lung und des kommunalen Engagements in der Nachhaltigkeits- und Entwicklungspolitik in 
der einzelnen Kommune. 
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Diese Bestandsaufnahme ist die Grundlage für die anschließende Erarbeitung einer kommu-
nalen Nachhaltigkeitsstrategie sowie der Etablierung eines kommunalen Nachhaltigkeitsma-
nagements. Hieraus werden erste Maßnahmen und Aktivitäten im Bereich der nachhaltigen 
Kommunalentwicklung und der globalen Verantwortung abgeleitet. Die Erstellung der Nach-
haltigkeitsstrategien wird durch regelmäßige Steuerungsgruppensitzungen und verwaltungs-
interne Workshops begleitet. Zudem finden Netzwerktreffen unter den beteiligten Projekt-
kommunen statt.

Die gezielte Einbindung wichtiger Akteure/ Stakeholder innerhalb der Kommune findet im 
Rahmen eines Nachhaltigkeitsrats oder einer Steuerungsgruppe statt. Hier werden Hand-
lungsfelder und Maßnahmen diskutiert, bevor die Nachhaltigkeitsstrategie beschlossen wird.

Aufgaben der Projekt-Kommune 
• Benennung einer Ansprechperson mit Stellvertretung für das Projekt und Bildung ei-

nes Kernteams und einer Steuerungsgruppe 
• Teilnahme und aktive Mitarbeit (z. B. Präsentieren von Inhalten, Teilnahme Diskus-

sionen) an Steuerungsgruppensitzungen und Netzwerktreffen. 
• Unterstützung bei der Durchführung der verwaltungsinternen Workshops in der 

Kommune
• Zurverfügungstellung von Dokumenten, die zur Bestandsaufnahme für die Erarbei-

tung der Nachhaltigkeitsstrategie relevant sind sowie Unterstützung des Kernteams 
und des externen Dienstleisters bei der Bestandsaufnahme

• Unterstützung und aktives Mitarbeiten (u. a. Verfassen von Texten) bei der Entwick-
lung der Nachhaltigkeitsstrategie

• Entwicklung von Handlungsfeldern und konkreten Maßnahmen zur Erreichung der 
gesetzten Ziele

III Finanzielle Auswirkungen
Die Teilnahme und Beratungsleistung ist kostenfrei. Die verwaltungsseitig anfallenden Auf-
gaben können im laufenden Geschäft bewältigt werden. 

Diefenbach 
Bürgermeister

Anlage/n
1 Projektskizze Global Nachhaltige Kommune Hessen

2 2030_Agenda_Musterantrag

3 Global Nachhaltige Kommune Hessen

4 Interessensbekundung Hessen_beschreibbar

5 Karte vertretene Kommunen Hessen - nach Bezirken_SH

6 Musterresolution_2030-Agenda

7 Präsentation Geschäftsstelle Nachhaltigkeitsstrategie Hessen



 
 
 

 

Projektskizze Global Nachhaltige 
Kommune (GNK) in  
Hessen  
 
Servicestelle Kommunen in der Einen Welt (SKEW) 
von Engagement Global in Zusammenarbeit mit 
der Geschäftsstelle der Nachhaltigkeitsstrategie 
Hessen im Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, 
Landwirtschaft und Verbraucherschutz 
 

Hintergrund zum Projekt  
Immer mehr Kommunen verstehen „Nachhaltig-
keit“ als eine große kommunalpolitische Gestal-
tungsaufgabe. Um aktuellen Herausforderungen zu 
begegnen, zukunftsfähige Lösungen zu entwickeln, 
die Widerstandsfähigkeit zu steigern und kommu-
nale Aufgaben nachhaltig zu gestalten, richten 
Kommunen zunehmend ihr Verwaltungshandeln 
an den Prinzipien der Nachhaltigkeit aus. Die Be-
trachtung und Abwägung sozialer, ökonomischer 
und ökologischer Auswirkungen bei der Umsetzung 
kommunaler Ziele und Maßnahmen wird dabei zur 
Richtschnur kommunalpolitischen Handelns. 
Auf der globalen Ebene wurden im Jahr 2015 von 
den Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen die 
17 globalen Nachhaltigkeitsziele der Agenda 2030 
als erste weltweit geltende Agenda für eine nach-
haltige Entwicklung verabschiedet. Die 17 
Sustainable Development Goals (SDGs) bilden für 
alle Staaten – erstmals in Nord und Süd – einen ge-
meinsamen Bezugsrahmen und sind in Deutsch-
land für Bund, Länder und Kommunen handlungs-
leitend.  
Die 17 SDGs dienen auch als Grundlage für die Ziele 
und Indikatoren der Nachhaltigkeitsstrategie Hes-
sen. Sie hat die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten 
Nationen in 22 Leitsätze für Hessen heruntergebro-

chen. Die Nachhaltigkeitsstrategie ist ein Marken-
zeichen für Hessen. Mit dem Ziel, Nachhaltigkeit 
zum zentralen Entscheidungskriterium von Regie-
rungs- und Verwaltungshandeln zu machen, ver-
steht sich die Nachhaltigkeitsstrategie als Platt-
form, um wichtige Fragen nachhaltiger Entwicklung 
in einer Kooperation aus Staat, Wirtschaft und Ge-
sellschaft zu diskutieren und umzusetzen. 
Mit der Aufnahme des Artikels 26 c in das Hessi-
sches Landesgesetz „Der Staat, die Gemeinden und 
Gemeindeverbände berücksichtigen bei ihrem 
Handeln das Prinzip der Nachhaltigkeit, um die In-
teressen künftiger Generationen zu wahren“ hat 
das Thema einen sehr hohen Stellenwert bekom-
men.  
Mit konkreten kommunalen Handlungsfeldern 
werden die globalen Nachhaltigkeitsziele in die 
kommunale Wirklichkeit übersetzt und bieten da-
mit einen praxiserprobten Rahmen für die Analyse, 
Bewertung und Umsetzung der nachhaltigen Kom-
munalentwicklung.  
 

Das Projekt GNK in Hessen - Ein neues An-
gebot für Kommunen!  
Durch die Zusammenarbeit der SKEW mit der Ge-
schäftsstelle der Nachhaltigkeitsstrategie Hessen 
wird mit dem Projekt „Global Nachhaltige Kom-
mune in Hessen“ ein weiteres Angebot für Kommu-
nen in Hessen geschaffen. Das Projekt bietet bis zu 
18 Kommunen die Möglichkeit, auf Grundlage der 
Agenda 2030 eine kommunale Nachhaltigkeitsstra-
tegie zu entwickeln. Nachhaltigkeitsstrategien bie-
ten Orientierung und sind die Grundlage für eine 
nachhaltige Entwicklung vor Ort und weltweit. 
Hierfür wird nach den ersten Einstiegsberatungen 
in den jeweiligen Projektkommunen eine Bestands-
aufnahme zur Umsetzung der 17 Nachhaltigkeits-
ziele durchgeführt. Die Bestandsaufnahme basiert 



 
 
 

 

auf dem Leitbild für Nachhaltigkeit des Landes Hes-
sen mit seinen 22 Leitsätzen und integriert eine 
quantitative und qualitative Analyse. In der Ge-
samtheit bietet die Bestandsaufnahme einen guten 
Überblick über den Stand der nachhaltigen Kom-
munalentwicklung und des kommunalen Engage-
ments in der Nachhaltigkeits- und Entwicklungspo-
litik in der einzelnen Kommune. Diese Bestandsauf-
nahme ist die Grundlage für die anschließende Er-
arbeitung einer kommunalen Nachhaltigkeitsstra-
tegie sowie der Etablierung eines kommunalen 
Nachhaltigkeitsmanagements. Hieraus werden 
erste Maßnahmen und Aktivitäten im Bereich der 
nachhaltigen Kommunalentwicklung und der glo-
balen Verantwortung abgeleitet.  
Die Erstellung der Nachhaltigkeitsstrategien wird 
durch regelmäßige Steuerungsgruppensitzungen 
und verwaltungsinterne Workshops begleitet. Zu-
dem finden Netzwerktreffen unter den beteiligten 
Projektkommunen statt.  
 
 

Projektstruktur in den teilnehmenden 
Kommunen 
 
Für einen reibungslosen Ablauf der Bestandsauf-
nahme und der anschließenden Nachhaltigkeits-
strategieentwicklung soll eine Ansprechperson mit 
Vertretung aus der Verwaltung benannt werden 
(Koordination). Sie dient als Kontaktpunkt und 
übernimmt die organisatorische Steuerung des 
Projektes.  
 
Nachhaltigkeit ist eine ämterübergreifende Thema-
tik, daher sollte im Rahmen des Projektes ein ver-
waltungsinternes Arbeitsgremium gegründet wer-
den aus Vertretern der unterschiedlichen Fachäm-
ter (Kernteam). Das Kernteam ist Teil der Steue-
rungsgruppe. 

 
Die gezielte Einbindung wichtiger Akteure/ Stake-
holder innerhalb der Kommune findet im Rahmen 
eines Nachhaltigkeitsrats oder einer Steuerungs-
gruppe statt. Hier werden Handlungsfelder und 
Maßnahmen diskutiert, bevor die Nachhaltigkeits-
strategie beschlossen wird. 
 
Für die Projektorganisation können auch beste-
hende Gremien in der Kommune genutzt werden. 
 

 

 
Aufgaben der Projekt-Kommune 
 

 Benennung einer Ansprechperson mit Stell-
vertretung für das Projekt und Bildung eines 
Kernteams und einer Steuerungsgruppe 

 Teilnahme und aktive Mitarbeit (z. B. Prä-
sentieren von Inhalten, Teilnahme Diskussi-
onen) an Steuerungsgruppensitzungen und 
Netzwerktreffen. 

 Unterstützung bei der Durchführung der 
verwaltungsinternen Workshops in der 
Kommune.  



 
 
 

 

 Zurverfügungstellung von Dokumenten, die 
zur Bestandsaufnahme für die Erarbeitung 
der Nachhaltigkeitsstrategie relevant sind 
sowie Unterstützung des Kernteams und 
des externen Dienstleisters bei der Be-
standsaufnahme. 

 Unterstützung und aktives Mitarbeiten (u. 
a. Verfassen von Texten) bei der Entwick-
lung der Nachhaltigkeitsstrategie. 

 Entwicklung von Handlungsfeldern und 
konkreten Maßnahmen zur Erreichung der 
gesetzten Ziele.  

 

Die Teilnahme und Beratungsleistung ist kos-

tenfrei! 

 
Kontakt:  

Simon Hintemann 

Projektleitung „Global Nachhaltige Kommune“  

ENGAGEMENT GLOBAL gGmbH 

Servicestelle Kommunen in der Einen Welt 

Telefon: +49  228 20  717 2618 

Email: Simon.Hintemann@engagement-global.de  

 
Nadine Dieter, Sabine Roelser 
Geschäftsstelle Nachhaltigkeitsstrategie Hessen im 
Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirt-
schaft und Verbraucherschutz 
 
Telefon: +49 611 815 1120 

Email: geschaeftsstelle@hessen-nachhaltig.de 

mailto:Simon.Hintemann@engagement-global.de
mailto:geschaeftsstelle@hessen-nachhaltig.de


 

 

 

Muster-Beschlussvorschlag/Musterantrag 
 
 
 

Betreff: 

2030 Agenda des Rates der Gemeinden und Regionen Europas (RGRE)/Deutsche Sektion: 

„Nachhaltigkeit auf kommunaler Ebene gestalten“ 
 
 
 

 
Der Rat der Gemeinde/Stadt / der Kreistag des Kreises … möge beschließen: 

 

1) Die Stadt/Gemeinde/der Kreis …………. 

schließt sich der anliegenden Erklärung „Agenda 2030 – Nachhaltigkeit 

auf kommunaler Ebene gestalten“ an. 

2) In diesem Rahmen wird die Stadt/Gemeinde/der Kreis als erste Schritte 

folgende Maßnahmen in Angriff nehmen: 

(Beispiele für Maßnahmen siehe Anlage) 
 
 
 
 

Begründung: 
 

Die Weltgemeinschaft der Vereinten Nationen hat sich auf ihrem Gipfel der Staats- und 

Regierungschefs vom 25.-27.09.2015 in New York auf einen neuen globalen Rahmen für nachhaltige 

Entwicklung und Armutsbekämpfung geeinigt. Diese so genannte Agenda 2030 knüpft an die bis 

2015 gesetzten Millenniumsziele der Vereinten Nationen an. Die neue Agenda 2030 umfasst einen 

Zeitraum von 15 Jahren ab jetzt bis 2030. Darin sind zwei der größten Herausforderungen für eine 

gerechte Welt eng miteinander verknüpft, die der Armutsbekämpfung und das Ziel nachhaltiger 

Entwicklung. 

 
Kommunen haben für die Umsetzung der in der Agenda 2030 formulierten Ziele eine besondere 

Bedeutung. In aller Welt stehen Kommunen beim Kampf gegen die Armut sowie bei globalen 

Umweltherausforderungen an vorderster Front. 
 

Die neue Agenda 2030 bildet nun einen übergeordneten Rahmen für die Entwicklungsziele der 

Vereinten Nationen. Kernstück der Agenda 2030 sind so genannten 17 Ziele für nachhaltige 

Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs). In allen dieser insgesamt 17 Ziele geht es 

darum, für gemeinsame Anliegen und öffentliche Güter auch gemeinsame Sorge zu übernehmen – 

wie etwa für das Klima, die biologische Vielfalt, das Wasser und den Boden. Gemeinsam das 



Welthandelssystem fair zu gestalten, soziale Gerechtigkeit zu etablieren oder Frieden zu sichern, 

werden als Aufgabe aller festgeschrieben. In diesem Rahmen wollen Staaten, Kommunen, 

Wirtschaft und die Zivilgesellschaft für globale Ziele gemeinsam Verantwortung tragen. 

 
Das für Kommunen wichtigste Ziel ist das so genannte „Stadtziel“: Städte und Siedlungen inklusiv 

sicher, widerstandsfähig und nachhaltig machen (Ziel 11). Aber auch die Ziele 7 „Zugang zu 

bezahlbarer, verlässlicher, nachhaltiger und zeitgemäßer Energie für alle sichern“, 9 „Eine 

belastbare Infrastruktur aufbauen, inklusive und nachhaltige Industrialisierung fördern und 

Innovationen unterstützen“ oder 13 „Umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels 

und seiner Auswirkungen ergreifen“ sind sehr kommunalrelevant, siehe auch: 

https://sustainabledevelopment.un.org/topics  

 

Die neuen Entwicklungsziele sind mehr als eine Fortführung der bisherigen Millenniumsziele. Ziel ist 

es nicht mehr, Veränderungen alleine im globalen Süden herbeizuführen, sondern es geht auch um 

eine neue Perspektive und eine neue Balance in allen Teilen der Welt, egal ob Entwicklungs-, 

Schwellen- oder Industrieland. Die Agenda 2030 wurde von 193 Ländern beschlossen und gilt nicht 

nur für Länder im Globalen Süden sondern auch im Norden. Auch dieser muss sich wandeln für eine 

gerechtere Welt. Aus diesem Grund hat das Präsidium des RGRE die in der Agenda 2030 der 

Vereinten Nationen enthaltene stärkere Fokussierung auf die gemeinsame Verantwortung des 

Nordens und des Südens für mehr Gerechtigkeit in der Einen Welt befürwortet. 
 

Ohne die Mitwirkung der Kommunen wird die internationale Agenda 2030 weitgehend wirkungslos 

bleiben. Deswegen ermutigt der RGRE seine Mitglieder, zu prüfen, mit welchen Aktivitäten und 

unter welchen Voraussetzungen sie sich in die internationale Agenda 2030 einbringen können. 

Neue finanzielle Belastungen müssen dabei durch den Staat ausgeglichen werden. 

https://sustainabledevelopment.un.org/topics


Global Nachhaltige Kommune

„Agenda 2030 

in hessischen Kommunen verOrten“
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Die Servicestelle Kommunen in der Einen Welt (SKEW) 
von Engagement Global

Kompetenzzentrum für kommunale Entwicklungspolitik und 
nachhaltige Entwicklung auf lokaler Ebene

Global Nachhaltige Kommune

Migration und Entwicklung

Kommunale Partnerschaften

Faire Beschaffung 
und Fairer Handel

Finanzielle und personelle Unterstützung
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Ziel

Strategische Verankerung der globalen Nachhaltigkeitsziele in 
den kommunalen Verwaltungsalltag
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GNK Niedersachsen: 
mit insgesamt 21 
Kommunen 

GNK NRW mit 
insgesamt 39
Kommunen

SDG Modellregion 
Pfälzerwald (RLP) 
mit 8 Kommunen

GNK Saarland:
13 Kommunen

GNK Ba-Wü: 
mit 10 Kommunen … 

GNK Bayern:
9 Kommunen

GNK Thüringen 
mit insgesamt 13 
Kommunen

GNK SH: mit insge-
samt 10 Kommunen

GNK Brandenburg: 
5 Kommunen

+ SDG 
Modellkommunen 

bundesweit 

- Bezirk Treptow-
Köpenick

- Stadt Gießen
- Stadt Greifswald

- Stadt Aschaffenburg
- u.v.m. 

Ab 2022

GNK Sachsen
mit 5 Kommunen 

Beratung von Kommunen zur Umsetzung der Agenda 2030
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Vorteile kommunaler 
Nachhaltigkeitsstrategien 

 Richtschnur und zentrales Managementinstrument der kommunalen 
nachhaltigen Entwicklung und globaler Verantwortung

 Steuerung und Monitoring einer nachhaltigen Kommunalentwicklung –
alles auf einen Blick

 sinnvolle Verknüpfung von Ökologie, Ökonomie und sozialer wie globaler 
Verantwortung

 Stärkt die Ressorts übergreifende Zusammenarbeit 

 Verbessert das Image und die Reputation „Nachhaltigkeit als Marke“ 
(Deutscher Nachhaltigkeitspreis)

 Grundlage für die Akquise von Fördermitteln des Landes, Bundes und der 
EU



6

Orientierung für die Zukunft durch
Nachhaltigkeitsmanagement
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Qualitative Analyse (Beispiel)

Erhebung bestehender Strategien und Aktivitäten bestehende sektorale 
Konzepte/ Strategien
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Bestandsaufnahme und Lückenanalyse
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Entwicklung einer Nachhaltigkeitsstrategie

Vision

Handlungs-
felder mit 
Leitlinien

Strategische 
Ziele

Operative 
Ziele/Maß-

nahmen

Indikatoren

Erarbeitung durch:

• Kernteam in Abstimmung mit 
der Verwaltungsspitze

• Steuerungsgruppe inkl. der 
Kommunalpolitik
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Global Nachhaltige Kommune Hessen

Referat 
Nachhaltigkeits-

strategie
Stakeholderbeirat
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Jan Feb März April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dez

Interessens-
bekundung

Bis 25.5.

Auswahl der 
Kommunen

Auftaktveran-
staltung

(1. Vernetz-
ungstreffen)

Erstgespräche 
und Projekt-
organisation

Bestandsaufnahme

2. Vernetzungstreffen

Mindestens 1 Kernteam und
Steuerungsgruppen Treffen

1. Digitale 
Infoveranstaltung

Zeitablauf 2022
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Jan Feb März April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dez

3. Vernetzungs-
treffen

4. Vernetzungs-
treffen

Festlegung 
der 

Handlungs-
felder

5. Vernetzungs-
treffen

Abschluss-
veranstaltung

Verabschiedung 
der NHS im 

Kommunalrat 

Erarbeitung 
der Leitlinien 

und 
strategischen 

Zielen

Erarbeitung 
der 

operativen 
Zielen

Erarbeitung 
der 

Maßnahmen

Zeitablauf 2023
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Aufgaben der Projektkommunen

 Einrichtung der Projektstruktur vor Ort Koordination – Kernteam –
Steuerungsgruppe/Nachhaltigkeitsrat 

 Teilnahme und Mitarbeit an projektbezogenen Veranstaltungen Stärkt die 
Ressorts übergreifende Zusammenarbeit 

 Zurverfügungstellung von relevanten Dokumenten für die 
Bestandsaufnahme

 Unterstützung und aktives Mitarbeiten bei der Entwicklung der 
Nachhaltigkeitsstrategie
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Wir freuen uns auf Ihre Interessensbekundung!
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Simon Hintemann
Projektleitung
Global Nachhaltige Kommune
Servicestelle Kommunen in der Einen Welt 
ENGAGEMENT GLOBAL gGmbH
Telefon +49 228 20 717-2618
E-Mail: simon.hintemann@engagement-global.de

Vielen Dank 
für Ihre 

Aufmerksamkeit

mailto:simon.hintemann@engagement-global.de


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

Global Nachhaltige Kommune Hessen 
 
Wir unterstützen Sie in Ihrer Kommune bei der Umsetzung der Agenda 2030 mit 
ihren 17 globalen Nachhaltigkeitszielen (Sustainable Development Goals (SDGs)) 
auf kommunaler Ebene und der Entwicklung von Nachhaltigkeitsstrategien in 
Ihrer Kommune.  

Ziele des Projektes: 

 Kommunen in Hessen sind sich ihrer Rolle in der Umsetzung der Agenda 2030 für 
nachhaltige Entwicklung bewusst. 

 Kommunen entwickeln anhand der SDGs Nachhaltigkeitsstrategien. 

 Das kommunale Engagement in der Nachhaltigkeits- und Entwicklungspolitik wird 
durch ein konkretes Handlungsprogramm ausgebaut und die SDGs in den kommunalen 
Alltag verankert. Damit richtet sich kommunales Handeln langfristig nach den Zielen 
und Prinzipien der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung und ihrer 17 globalen 
Nachhaltigkeitsziele. 

Folgende Bausteine sind im Projektverlauf vorgesehen: 

 Individuelle Beratung zur Agenda 2030 vor Ort in den Kommunen 

 Netzwerktagungen mit den beteiligten Projektkommunen des Projektes Global 
Nachhaltige Kommune Hessen 

 Bestandsaufnahme von Projekten und Maßnahmen mit SDG-Bezug  

 Durchführung von Kernteam- und Steuerungsgruppensitzungen in den 
Projektkommunen 

 Erarbeitung Frühjahr 2022 bis Ende 2023 

 
Machen Sie mit!  

Einsendeschluss der Interessensbekundungen ist der 
25.05.2022! 
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Interessensbekundung

Kontaktdaten

Gemeinde/Stadt/Landkreis

Ansprechpartner/in

Amt/Fachbereich

Straße

PLZ, Ort

E-Mail

Telefon
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Interesse und Zielsetzung

Stand der nachhaltigen Entwicklung in der Kommune

n Was ist Ihre Motivation und Zielsetzung, sich für die Teilnahme am Programm  
 „Global Nachhaltige Kommune Hessen“ zu bewerben?

ja nein

n Welche konkreten Ziele möchten Sie gerne in Ihrer Kommune durch die Teilnahme  
 am Projekt erreichen?

n Ist Ihre Kommune Zeichnungskommune der Musterresolution „2030-Agenda für  
 Nachhaltige Entwicklung: Nachhaltigkeit auf kommunaler Ebene gestalten”?

n Inwieweit ist das Thema nachhaltige Entwicklung darüber hinaus in Ihrer Verwaltung   
 verankert?

Wenn ja, seit wann?
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Stadt-/Gemeindeentwicklungskonzept

Klimaschutzkonzept

Klimaanpassungskonzept

Biodiversitätsstrategie

Mobilitätskonzept

Sozialberichterstattung

Sonstige:

n Welche Entwicklungsstrategien oder Leitbilder sind in Ihrer Kommune bereits vorhanden?

n Inwieweit findet in Ihrer Kommune bereits eine Berichterstattung zu Nachhaltigkeit statt?

n Inwieweit engagiert sich Ihre Kommune im Bereich der globalen Verantwortung/   
 kommunale Entwicklungspolitik (wie zum Beispiel Städtepartnerschaften, Partnerschaften  
 mit zivilgesellschaftlichen Initiativen, nachhaltige Beschaffung, Fair Trade Town etc.)?
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Thematische Schwerpunkte

n Wo sehen Sie den größten Handlungsbedarf für eine nachhaltige Entwicklung in Ihrer Kommune?

Ratsbeschluss & Unterzeichnung

ja

Mit der Unterzeichnung der Interessensbekundung versichern wir die Korrektheit der gemachten  
Angaben und bekunden das Interesse unserer Kommune zur Teilnahme an dem Projekt „Global  
Nachhaltige Kommune Hessen“. Mitzeichnung durch die Verwaltungsspitze.

nein

n Ein Ratsbeschluss zur Teilnahme an dem Projekt „Global Nachhaltige Kommune Hessen“  
 liegt vor:

Wenn nein, wann wird das Thema in der Ratssitzung behandelt?

Name, Vorname Funktion

Ort, Datum Unterschrift
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Weiteres Vorgehen

Bei Rückfragen stehen Ihnen Simon Hintemann (simon.hintemann@engagement-global.de,  
0228-20717-2618) und Renate Wolbring (renate.wolbring@engagement-global.de, 0228-20717-2330) 
gerne zur Verfügung. 
 
Bitte senden Sie die Interessensbekundung bis zum 25. Mai 2022 per Mail an:
 
simon.hintemann@engagement-global.de, cc: renate.wolbring@engagement-global.de
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Vertretene Kommunen
•Gemeinde 

Großenlüder

•Gemeinde 
Schauenburg

•Kreis- und Hansestadt 
Korbach

•Stadt Bad Wildungen

•Stadt Frankenberg 
(Eder)

•Stadt Fritzlar

•Stadt Fulda

•Stadt Kassel

•Landkreis Hersfeld-
Rotenburg

Regierungsbezirk 
Kassel / Nordhessen:

•Gemeinde Siegbach

•Gemeinde Sinn

•Oranienstadt
Dillenburg

•Stadt Breuberg

•Stadt Pohlheim

•Stadt Wetzlar

•Universitätsstadt 
Marburg 

•Hochtaunuskreis

•Landkreis Gießen 

•Landkreis Marburg-
Biedenkopf

Regierungsbezirk 
Gießen / 

Mittelhessen

•Gemeinde Büttelborn

•Gemeinde Heidenrod

•Gemeinde Schöneck

•Kreisstadt Dietzenbach

•Kreisstadt Erbach

•Stadt Bad Homburg v. d. 
Höhe

•Stadt Bensheim

•Stadt Bürstadt

•Stadt Butzbach

•Stadt Darmstadt

•Stadt Dieburg

•Stadt Eltville am Rhein

•Stadt Frankfurt am Main

•Stadt Friedrichsdorf

•Stadt Kelsterbach

•Stadt Mörfelden-Walldorf

•Stadt Rödermark

•Stadt Wächtersbach

•Hochtaunuskreis

•Main-Taunus-Kreis

Regierungsbezirk 
Darmstadt / 
Südhessen
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2030 - Agenda für Nachhaltige 
Entwicklung: Nachhaltigkeit auf 
kommunaler Ebene gestalten

Die Stadt/die Gemeinde/der Landkreis

begrüßt die von den Vereinten Nationen (VN) am 27. 9. 2015 verabschiedete 
2030-Agenda und die darin enthaltenen Entwicklungsziele, die „Sustainable Deve-
lopment Goals“ (SDGs), die sich an die Mitgliedstaaten der VN richten, und insbe-
sondere durch eine kommunale Beteiligung und Verantwortung mit Leben gefüllt 
werden sollten.1 

begrüßt die Anerkennung von Städten, Gemeinden und Kreisen als zentrale Ak-
teure für nachhaltige Entwicklung durch die erstmalige Aufnahme des sogenannten 
„Stadtziels“ SDG 11 „Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und 
nachhaltig machen“ in die Entwicklungsagenda der VN. 

unterstützt die in der 2030 -Agenda enthaltene stärkere Fokussierung auf die 
gemeinsame Verantwortung des Nordens und des Südens für mehr Gerechtigkeit in 
der Einen Welt und die darin beschriebene Verbindung zwischen Nachhaltigkeit und 
Entwicklung. 

begrüßt die Forderungen des Bundestages an die Bundesregierung, sich dafür ein-
zusetzen, Städten und Kommunen weltweit mehr Einnahme- und Haushaltshoheit 
zu geben, sie beim Aufbau demokratischer und leistungsfähiger kommunaler Selbst-
verwaltungen und als zentrale Akteure einer integrativen und partizipatorischen 
Stadtentwicklung in ihrer internationalen und entwicklungspolitischen Zusammenar-
beit zu unterstützen.2

fordert Bund und Länder auf, Kommunen und Ihre Vertretungen bei der Entwick-
lung von Strategien zur Erreichung der nachhaltigen Entwicklungsziele auf Augenhö-
he einzubeziehen, die Bedeutung des kommunalen Engagements zur Erreichung der 
Ziele der 2030-Agenda anzuerkennen, Kommunen stärker als bisher als Akteure für 
Nachhaltigkeit und globale Verantwortung auch im Rahmen der eigenen Nachhal-
tigkeitsstrategien zu berücksichtigen und die Voraussetzungen hierfür  zu schaffen. 
Dabei sollen kommunale Belastungen durch die Umsetzung internationaler Verpflich-
tungen von Bund und der Ländern ausgeglichen werden.

1 www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/69/L.85&Lang=E (Seite 14)
2 Siehe Bundestagsbeschluss „Entwicklungspolitische Chancen der Urbanisierung nutzen“ vom 18.06.2015



2

Die Stadt/die Gemeinde/der Landkreis
 
wird ihre/seine Möglichkeiten nutzen, sich für nachhaltige Entwicklung konkret zu enga-

gieren und eigene Maßnahmen nach innen und außen sichtbarer zu machen. Sie/er 
wird dies in einem breiten Bündnis gemeinsam mit den lokalen Akteuren und den 
Bürgerinnen und Bürgern vorantreiben.

Mit Beschluss  

 

Titel, Funktion   Unterschrift   

 

Ort, Datum 

vom  angenommen.
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Kommunen können mit folgenden Maßnahmen einen besonderen 
Beitrag leisten (optional):

I. Information und Bewusstseinsbildung

• Durchführung eigener Aktionen und die Unterstützung von Dritten mit dem 
Ziel, Informationen über die SDGs in der Bevölkerung zu verbreiten und das Be-
wusstsein für die damit angesprochenen Herausforderungen auf lokaler Ebene 
zu schärfen. 

• Darstellung/Einbringung in Diskussionen wie anhand von Praxisbeispielen oder 
entsprechenden Ratsvorlagen,  Entwicklungsziele der VN auf kommunaler Ebe-
ne  umgesetzt werden. Beispielhaft sei hierfür das kommunalrelevante Ziel 11 
„Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig ma-
chen“ genannt.(link)

• insbesondere die für ihr Gebiet zuständigen Volkshochschulen, Bildungswerke 
und Verwaltungsakademien bitten, Informationsangebote zur 2030-Agenda 
und den nachhaltigen Entwicklungszielen anzubieten.

• Bestandsaufnahme von vorhandenen Themen/Maßnahmen der Kommune, die 
in besonderem Zusammenhang mit globalen Nachhaltigkeitsstrategien stehen. 

II. Maßnahmen der Vernetzung und Interessenvertretung

• Werbung für und Unterstützung eines breiten Bündnisses bestehend aus lokalen 
Akteuren wie Vereinen, Initiativen, Schulen, Universitäten, Wirtschaft, Hand-
werk, Gewerkschaften und Kirchen sowie lokal/regional engagierten NGO‘s, um 
die 2030-Agenda und die damit einhergehenden SDGs breit zu verankern. 

• Mitwirkung in regionalen/nationalen Nachhaltigkeitsnetzwerken.
• Aktive Beteiligung an kommunalrelevanten Vorhaben der VN, um kommunale 

Selbstverwaltung weltweit zu stärken, kommunale Interessen weltweit zu bün-
deln und den Anliegen der Kommunen global Gehör zu verschaffen. 

III. Übertragung der 2030-Agenda auf die kommunale Ebene 

• Bestehende oder neue Maßnahmen oder Strategien der sozialen, ökologischen, 
ökonomischen oder politisch-kulturellen Nachhaltigkeit auf kommunaler Ebene 
werden mit einem oder mehreren der 17 SDGs in Zusammenhang bringen und 
national und international sichtbar machen. 

• Kommunale Nachhaltigkeitsstrategien als Querschnittsaufgabe in Politik und 
Verwaltung verankern und besonderes Augenmerk verleihen (zum Beispiel SDG 
Nr. 11).

• Sich dafür einsetzen, dass auch in weiteren kommunalen Handlungsfel-
dern wie zum Beispiel bei kommunalen Eigenbetrieben und der Kommu-
nalwirtschaft, Schulen, oder bei der kommunalen Wohnraumversorgung 



Nachhaltigkeitsstrategien entwickelt werden (zum Beispiel SDGs Nr. 4, 6, 7, 9, 
13).

• Erweiterung und Vertiefung des Städtepartnerschaftsnetzes und der Projektzu-
sammenarbeit mit Kommunen aus Ländern des globalen Südens. Förderung der 
Strukturen der Selbstverwaltung und Unterstützung des kommunalen Wissen-
stransfers in Projekte der Entwicklungszusammenarbeit (zum Beispiel SDG Nr. 17).

• Einbeziehung der Potenziale von Migrantinnen und Migranten als Brückenbauer 
zu ihren Herkunftsländern, auch mit dem Ziel, Lebensperspektiven in den Her-
kunftsländern zu verbessern  (SDG Nr. 17).

• Ausbau einer Willkommenskultur im Zuge der wachsenden Zuwanderung nach 
Europa (SDG Nr. 17).

4
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Nadine Dieter
Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Referat II 9 Nachhaltigkeitsstrategie

Informationsveranstaltung zum Projekt „Global 

Nachhaltige Kommune Hessen“
17. Februar 2022

Vorstellung der Nachhaltigkeitsstrategie 

des Landes Hessen mit ihren 22 

Leitsätzen – wo ist der Bezug zu den 

Kommunen?
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Hessisches Ministerium für Umwelt, ländlichen 

Raum und Verbraucherschutz

Leitfrage 

Was müssen wir heute tun, 
damit unser Hessen auch 

2030 / 2040 / … noch 
lebenswert ist?



3

Hessisches Ministerium für Umwelt, ländlichen 

Raum und Verbraucherschutz

Besteht seit 2008

Plattform für alle Akteure – von Gesellschaft über 

Unternehmen bis hin zur Politik und Verwaltung – um 

gemeinsam an neuen Lösungen und innovativen Ideen für 

ein nachhaltiges Hessen zu arbeiten.

Form der Zusammenarbeit schafft Transparenz und sichert ein 

breites Engagement, um aus aktuellen Herausforderungen wie 

der Pandemiebewältigung, dem Klimawandel, der Digitalisierung 

oder dem demografischen Wandel Chancen für eine 

lebenswerte Zukunft in Hessen zu generieren

Hessische 

Nachhaltigkeitsstrategie (NHS)
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Hessisches Ministerium für Umwelt, ländlichen 

Raum und Verbraucherschutz

Übersicht Gremien der NHS

In 2021 

Dialogformate 

zu nachhaltigen 

Kommunen

Aktuell: Ernährung, 

Leitbild, 

Lenkungsgremium 

Wirtschaftsinitiative, 

Begleit-gremium 

Kommunen
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Hessisches Ministerium für Umwelt, ländlichen 

Raum und Verbraucherschutz

Rat für nachhaltige Entwicklung (RNE) (2020):

„Kommunen sind „zentrale Akteure zur Umsetzung der globalen, 

deutschen und Länder Nachhaltigkeitsziele angesehen“, deren 

„Daseinsvorsorgeleistungen […] gerade zu den Spitzenzeiten der 

Corona Pandemie das Rückgrat der Pandemiebekämpfung“ darstellen 

Empfehlung des Peer Reviews: 

Hessische Kommunen als langfristige Partner gewinnen und in einen 

beständigen Dialog mit den Bürgermeister/ innen und den 

Fachverwaltungen treten mit dem Ziel Kommunen im Bereich der 

nachhaltigen Entwicklung zu stärken.

Schwerpunktthema „Nachhaltige 

Entwicklung in Kommunen“
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Hessisches Ministerium für Umwelt, ländlichen 

Raum und Verbraucherschutz

Hessische Bündnis für Nachhaltigkeit 

April 2021: Thema „Nachhaltige Entwicklung in Kommunen“ als neues 

Schwerpunktthema der Nachhaltigkeitsstrategie Hessen verabschiedet

Kommunenauftaktveranstaltung am 26. & 27. Oktober mit dem 

Hessischen Städtischen Gemeindebund (HSGB) und der Stadt Eltville: 

BürgermeisterInnen-Dialog und Fachtag „Nachhaltige Kommune“

Begleitgremium „Nachhaltige Entwicklung in Kommunen“ begleitet 

die weiteren Aktivitäten

Schwerpunktthema „Nachhaltige 

Entwicklung in Kommunen“
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Hessisches Ministerium für Umwelt, ländlichen 

Raum und Verbraucherschutz

Umsetzung:

Bessere Kommunikation von Bedarfen von und Möglichkeiten für 

Kommunen  BürgermeisterInnen-Dialog und Fachtage

NHS als Plattform: Bündelung und Sichtbarmachen von kommunalem 

Nachhaltigkeitsengagement als Fundus an Praxisbeispielen für andere 

Kommunen (Mit- und Voneinander-Lernen)  Nachhaltigkeitsbaukasten

Aufzeigen von und Bewusstseinsentwicklung für Nachhaltigkeit, die 

bereits in alltäglichen Aufgaben von Kommunen steckt  GNK-Projekt 

Nachhaltigkeit als gemeinsame Agenda durch langfristigen Austausch 

und Vernetzung zwischen Landes- und Kommunalebene 

Orientierungsrahmen Leitbild

Schwerpunktthema „Nachhaltige 

Entwicklung in Kommunen“



8

Hessisches Ministerium für Umwelt, ländlichen 

Raum und Verbraucherschutz

17 Ziele der Vereinten Nationen für eine nachhaltige 
Entwicklung auf ökonomischer, sozialer und ökologischer Ebene 

Alle Länder sollen gemäß ihren Möglichkeiten einen Beitrag 
zum Erreichen der Ziele bis 2030 leisten 

Bild: Vereinte Nationen

Sustainable Development Goals
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Hessisches Ministerium für Umwelt, ländlichen 

Raum und Verbraucherschutz

Leitbild der 

Nachhaltigkeitsstrategie Hessen
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Hessisches Ministerium für Umwelt, ländlichen 

Raum und Verbraucherschutz

Mögliche Maßnahmen:

• Mehrgenerationenhäuser

• Spieleabende

• Kultur-/Jugendzentren

• Einkaufs-/Nachbarschaftshilfe

• …

22 Leitsätze als 

Anknüpfungspunkte
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Hessisches Ministerium für Umwelt, ländlichen 

Raum und Verbraucherschutz

Mögliche Maßnahmen:

• Sportvereine/ andere Einrichtungen mit Angeboten für Kinder, 

Jugendliche, Erwachsene, Senioren

• Informationsabende/ interaktive Angebote zum Thema 

Ernährung, z. B. Kochkurse, Anbau von eigenem Gemüse, etc.

• …

22 Leitsätze als 

Anknüpfungspunkte
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Hessisches Ministerium für Umwelt, ländlichen 

Raum und Verbraucherschutz

Ansätze Nachhaltigkeit in Kommunen

Quelle: Dr. Muschter, PD 
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Hessisches Ministerium für Umwelt, ländlichen 

Raum und Verbraucherschutz

Global Nachhaltige Kommune Hessen
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Hessisches Ministerium für Umwelt, ländlichen 

Raum und Verbraucherschutz

Tag der Nachhaltigkeit am 

29.09.2022
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Hessisches Ministerium für Umwelt, ländlichen 

Raum und Verbraucherschutz

Bleiben Sie auf dem Laufenden

www.hessen-nachhaltig.de
Ihre Ansprechpartnerinnen: 

Nadine Dieter, Sabine Roesler 

Geschäftsstelle Nachhaltigkeitsstrategie Hessen im Ministerium für Umwelt, 

Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 

Telefon: 0611 815 1120 | Email: geschaeftsstelle@hessen-nachhaltig.de
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XII/001
Informationsvorlage
öffentlich

Zirkusprojekt als zusätzliche Ferienmaßnahme des 
Aktionsprogramms "Aufholen nach Corona"

Organisationseinheit:

FD I.1.4 Jugendbetreuung
Datum

23.02.2022

Verantwortlich:

Burggraef, Sylvia
Aktenzeichen

06.02.04.Osterferien2022

Beratungsfolge Beschlussart Geplante Sitzungstermine Ö / N

Gemeindevorstand Kenntnisnahme N

I Beschlussvorschlag
Der Gemeindevorstand nimmt die Information über die Durchführung eines zusätzlichen Fe-
rienangebotes durch die Gemeinde im Rahmen des Aktionsprogramms „Aufholen nach Co-
rona“ zur Kenntnis.

II Begründung/Sachverhalt
Infolge der Corona-Pandemie haben insbesondere die Kinder und Jugendlichen unter den 
einhergehenden Einschränkungen gelitten. Neben dem vorwiegenden Homescooling“ im 
Lockdown, fanden keine Freizeitaktivitäten wie Sportangebote mehr statt, soziale Kontakte 
waren entweder nur sehr eingeschränkt oder gar nicht möglich. Um die Kinder und Jugendli-
chen u.a. nun darin zu unterstützen, wieder vermehrt in soziale Interaktion zutreten, fördert 
das Bundesaktionsprogramm „Aufholen nach Corona“ zusätzliche Bildungs- und Freizeit-
maßnahmen. 

Geplant ist ein Zirkusprojekt mit dem Circus Gerhard Sperlich. Teilnehmen können 70-80 
Kinder und Jugendliche im Alter von 7 bis 15 Jahren. Es handelt sich dabei um ein erleb-
nispädagogisches Angebot in den hessischen Osterferien. Das Angebot soll an fünf Tagen 
im Zeitraum vom 11. April bis 16. April 2022 stattfinden, der Karfreitag ist als gesetzlicher 
Feiertag ausgelassen. Die Kinder werden täglich insgesamt 6 Stunden betreut, 3 Stunden 
von dieser Zeit wird gemeinsam mit den Teilnehmern/Teilnehmerinnen und den Profis vom 
Zirkus eine Zirkusvorstellung entwickelt. Die verbleibenden Zeiten werden u.a. für Freispiel, 
Spiel-, Bastel-, Mal- und Bewegungsangebote genutzt. Die tägliche Betreuungszeit ist von 
08:30 Uhr bis 14:30 Uhr. Das Angebot soll in Abstimmung mit dem Rheingau-Taunus-Kreis 
in und auf dem Schulgelände sowie der Turnhalle der Grundschule Kemeler Heide stattfin-
den.  

Das Projekt ermöglicht eine Kombination von Sport-, Erlebnis-, Abenteuer- und Spielpäd-
agogik: Es initiiert und gestaltet ganzheitliches Lernen. Es werden unterschiedliche Work-
shops angeboten: Akrobatik, Jonglage, Einrad Fahren, Turnen am Trapez, Seilkunst, Zaube-
rei, Clownerie und mehr.
Durch die Vermischung von Vorkenntnissen und Neueinstieg, von Profis und Amateuren, 
von Jung und Alt, kann ein prägendes Projekt erwachsen, dass für alle Beteiligten folgende 
Ziele erreicht:

- Soziale Integration benachteiligter und beeinträchtigter Kinder und Jugendliche,
- Steigerung von Motorik und taktilem Wahrnehmungsvermögen,
- Stärkung gegenseitiger Toleranz,
- Erarbeitung von Präsentationskompetenz sowie Förderung des Selbstbewusstseins 

und Selbstwertgefühls,
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- Verarbeitung und Bewältigung von Traumata und Ängsten sowie anderer negativer 
Erfahrungen aus der Coronakrise,

- Ganzheitliche und praxisbezogene Lernerfahrungen,
- Einführung in eine andere Lebenswelt,
- Herausarbeitung verborgener Fähigkeiten und Talente

Abschließend führen die Kinder und Jugendlichen ihre eigene Zirkusshow vor Publikum in 
einem echten Zirkuszelt auf.

In den letzten beiden Jahren fanden als Alternative zum Ferienspaß Heidenroder Ferienspie-
le vor Ort statt, die eine pandemiegerechte Ausgestaltung ermöglichten. Das Angebot wurde 
von den Heidenroder Kindern und Eltern sehr gut angenommen. Insbesondere Kinder, die 
sich eine Übernachtung außerhalb des bekannten Rahmens noch nicht zutrauen, konnten 
das Angebot nutzen. Bei der Bevölkerung führte dies zu einer positiven Resonanz. 

III Finanzielle Auswirkungen
Da es sich um ein zusätzliches Angebot der Gemeinde handelt, kann keine Teilfinanzierung 
aus Eigenmitteln der Gemeinde erfolgen. 
Die im Weiteren aufgeführte Kostenkalkulation wurde von einem Ausschuss des Rheingau-
Taunus-Kreises beraten und eine Förderung bewilligt, der Zuwendungsbescheid über 
9.885,00 € wird in den nächsten Wochen ergehen.

Kostenkalkulation:

Ausgaben:
Gesamthonorar Circus Gerhard Sperlich - 13.000,00 €
Aufwandsentschädigung 8 Betreuer/innen à 150,00 € -   1.200,00 €
Versorgung Teilnehmer/innen -   2.000,00 €
Endreinigung Schule und Zirkusplatz -      300,00 €
Kosten für Bauabnahme für Fliegende Bauten/ GEMA-Gebühren/
Materialbedarf Betreuung -      500,00 €

- 17.000,00 €

Einnahmen:
Teilnahmebeitrag à 80,00 € pro Teilnehmer/in, für
Geschwisterkinder 60,00 €
(fiktiver Betrag errechnet sich aus 60x Teilnahmebeitrag und 
15x ermäßigter Teilnahmebetrag)      5.700,00 €
Förderung von Ferienspielen gem. §74 SGB VIII aus Jugend-
Hilfemitteln des Kreises (75 Teilnehmer/innen plus 8 Betreuer/innen    415,00 €
Einnahmen aus Kartenverkauf Aufführung sowie Essens- und 
Getränkeverkauf ca.1.000,00 €

     7.115,00 €

Gewünschte Förderung      9.885,00 €
============

Diefenbach 
Bürgermeister

Anlage/n
Keine
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XII/004
Informationsvorlage
öffentlich

Freizeitangebote rund um Ostern für Kinder, 
Jugendliche und Erwachsene

Organisationseinheit:

FD I.1.4 Jugendbetreuung
Datum

25.02.2022

Verantwortlich:

Burggraef, Sylvia
Aktenzeichen

Beratungsfolge Beschlussart Geplante Sitzungstermine Ö / N

Gemeindevorstand Kenntnisnahme 07.03.2022 N

I Beschlussvorschlag
Der Gemeindevorstand nimmt die Information über folgende Angebote zur Kenntnis:

1. Osteraktion „Körbe aus Peddigrohr flechten“ jeweils am 26.03.2022 von 13:00 Uhr bis 
16:00 Uhr und am 09.04.2022 von 13:00 Uhr bis 16:00 Uhr, jeweils 20 Teilneh-
mer/innen ab 6 Jahren, ohne Altersbegrenzung-  Mehrgenerationenangebot

2. Nähkurse im evangelischen Gemeindehaus in Kemel für Kinder ab Grundschulalter 
am 19.04. und 21.04.2022, je ein Kurs von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr und ein weiterer 
von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr, teilnehmen können je Kurs 6 Kinder, insgesamt 24 Kin-
der

II Begründung/Sachverhalt
Die Kinder und Jugendlichen erhalten über die Freizeitangebote einen Rahmen um Kreati-
vität und Selbsttätigkeit zu entfalten. Ebenfalls werden handwerkliche Fertigkeiten vermittelt. 
Durch ein generationsübergreifendes Angebot soll der Zusammenhalt und die Gemeinschaft 
gefördert werden, sowie verbale Interaktion ein besseres Verständnis für die Lebenswelten 
der Generationen schaffen. 

Das Angebot, Körbe aus Peddigrohr zu flechten, wird federführend von Frau Tanja Buchert 
aus Laufenselden in den Räumlichkeiten des Kinder- und Jugendcafés und dem Vereins-
raum der Bornbachhalle durchgeführt. Frau Andußies und Frau Burggraef unterstützen sie 
dabei.

Den Nähkurs im evangelischen Gemeindehaus in Kemel bietet, wie schon mehrfach in der 
Vergangenheit, Frau Giebel aus Wisper an. Die Teilnehmer/innen- Zahl ist pro Einheit auf die 
Anzahl der zur Verfügung stehenden Nähmaschinen begrenzt.

Die Angebote werden gemäß der 2 G-Regelung durchgeführt. Kinder können im Rahmen 
des kostenlosen Bürgertests vorab getestet werden, da insbesondere beim Nähkurs im 
Rahmen der Schulferien keine Testungen durch die Schule erfolgen. 

III Finanzielle Auswirkungen
Frau Buchert bietet die Durchführung ehrenamtlich an, die Materialkosten belaufen sich für 
beide Tage auf insgesamt 300,00 €. Die Kosten werden auf die Teilnehmer/innen umgelegt. 
Bei einer vollen Auslastung von 40 Personen, liegt der Teilnehmerbeitrag bei 7,50 €. 
Sollten die Kurse nicht voll ausgelastet sein, wird die Differenz zwischen Teilnehmerbeiträ-
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gen zu den Materialkosten aus dem zur Verfügung stehenden Budget der Kinder-, Jugend- 
und Familienförderung entrichtet.

Der Nähkurs ist kostenfrei, auch Frau Giebel stellt ihren Einsatz ehrenamtlich zur Verfügung. 
Wie in der Vergangenheit wird mit der Ausschreibung des Angebot für Spenden geworben, 
dies können auch Sachspenden in Form von Stoffen, Garn etc. sein.

Diefenbach 
Bürgermeister

Anlage/n
Keine
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